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Gl Leitsötze

Anforderungen on die Fristenkontrolle/Postousgongsbuch

l. Eine wirksome Frisienkontrolle ist nicht möglich, wenn stott des endgÜltigen
Abloufs der Rechtsmittel{risten lediglich Wiedervorlogefristen notiertwerden.

2. Die Eintrogungen im Postousgongsbuch mÜssen so umfongreich sein, doß
n o chvol lzJg ei werden ko n n, wel ch es besti m mte Rechtsm ittel die Ko nzl ei des
prozegbevJlmöchtigten vedossen hot. DerVermerk ollein derArt des Rechts-

mittels, ohne zusötzäche Angobe des RechtsmittelfÜhrers, genÜgt nicht.
(BFH Beschl .v.24.7.1989 - lll R 83/88, BFH NV 1990,2481

Steuerberotungsvertrog/Kündigung ous wichtigem Grund

l. Bei einer Steuerberoiungstötigkeit hondelt es sich um ein Dienstverhöltnis

über die Leistung von DiJnsien hoherer Art, so doß g 627 BGBgrundsötzlich
onzuwenden ist.

2. Soll die Bestimmung des E 627 Abs.l BGB in einem Steuerberoiungsvertrog
ousgeschlossen wJrden, so muß dies im Vertrog eindeutig zum Ausdruck
kommen.

3. Bei einer Kündigung des Auftroggebers ous wichtigem Grund gem. $ 626

Abs.l BGB isi dieser dorlegungs- und beweispflichtig'

4. Wor die Kundigung des Auftroggebers ous wichtigem Grund unwirksom, so

kommi dieser in Annohmeverzug, wenn eine weitere Tatigkelt des Steuer-

beroters durch ihn obgelehntwird.
ln diesem Foll hot der Steuerberoter Anspruch ouf die vereinborte VergÜtung

noch $ 615 Sotzl BGB,wobeiersich dosienige onrechnen lossen muß,wos er

infolge des Unierbleibens der Dienstleistung erspgrt oder durch onder-

weitige Vewendung seiner Dienste erwirbt. Auch dofur ist derAuftroggeber
insoweit ebenfolls dorlegungs- und beweispflichtig'

(OLG Soorbrücken Urt.v'6.6']989 -7 U 95/88: StB l99O,162l

o

o

steuerberoter/Berufsbezeich nung/,,Abteilung Ho usverwoltung"

Die Führung des Zusotzes,rAbteilung Housverwoliung" im Briefkopf eines Sieuer-

beroters värstößt gegen dos Verbot, ondere ols omtlich verliehene Berufs-

bezeichnungen im 6eiuflichen Verkehrzu vewenden ($ 43 Abs.2 Sotz2 StBerG).
(LG Münstei Beschl.v.ll.9.l9B9 - 3 o StL 10/89 : StB 1990, 163)
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Steuerberoterhoftung
- Prüfungspflichten bei der Erstellung der

Ein no hme-Ubersch ufl -Rechnu ng
- Abweichungen anrischen Bonkkonto und

Abrechnungsbelegen
- Prüfungspflicht des Mondonten, Mitverschulden
(OLG Düsseldorf Urt.v. 5.4.1990 -18U 244/89,rkr.l

o

a

Leitsötze:

l. Ein Steuerberoter verletzt die ihm oufgrund des Steuerberotungsver-
hölinisses obliegenden Pflichten, wenn er bei der Ersiellung einer
Einnohmen-Uberschußrechnung dem Mondonten in Provisions-
obrechnungen gutgebrochie Betröge ols zugeflossen behondelt,
ohne den totsöchlichen Zufluß zuverlössig on Hond von Kontoous-
zügen oder durch Rückfrogen fesLustellen.

2. Den Mondonten triflt ein mitwirkendes Verschulden, wenn er eine
solche Ei n no h men-U bersch ußrech n u n g nicht sel bstö nd ig prüft.

Leitsötze {d.Verf.),

l. Die ungewisse Moglichkeit, doß doß Finonzomt bei einer Außen-
prüfung zu onderen Zohlen kommt, konn einen ersotlöhigen
Schoden wegen der bis dohin bestehenden vermeidboren Steuer-
belostu ng nicht verhindern.

2. Einem Koufmonn, der Gesomteinkünfte in Höhe von 110.000,- DM
erklo* hot, muß beiAnwendung der üblichen Sorgfoltouffollen,wenn
diese um 12.000,- DM uberhoht ermittelt wurden.

Aus den Gründen:

Der Beklo gte ist dem Klö ger zu m Scho denersotz verpf lichiet, weil er seine
Pflichten ous dem Steuerberotungsvertrog schuldhoft verletzt hot. Er hot
es übernommen, für den Klöger die Gewinnermittlung gemöß 04 Abs.3
ESIG für 1986 zv fertigen und mußie dobei die berufsübliche und zumut-
bore Sorgfolt onwenden. Hötte er diese ongewendet, höile ihm nicht
entgehen können, doß von den drei Abrechnungen M. die anreite vom
27 . 3.86 n u r eine Gutsch rift von 34.271,25 DM verlo utbo rte, wö h rend d ie
Differenz von 31.920 DM zur Gesomtprovision von 66.191,25 DM ols
,,Akontozo h I u n gen" o n g egeben wo ren, ü ber deren Eingo n g bei m Klö ger
gor nichts ousgesogi wor. Der Beklogie durfte nicht ohne Nochfroge
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bei dem Klöger den Betrog von 66.191,25 DM ols in 1986 vereinnohmt in

die Steuererklörung einsetzen. Unstreitig und von dem Beklogien schon

erstinsto nzlich zu gesto nden, besieht ei ne Differe nz zu den totsö ch lichen

Einnohmen in Höhe von lZl00 DM. Der Beklogte röumt ein (vorprozessuo-

les Schreiben vom 21.9.88l; do0 die ihm übergebenen Abrechnungen
nicht in ollen Teilen mitden tqtsöchlichen Kontengutschriften übereinstimm-

ten; desholb hobe er unterstellt, doß die lzl00 DM bor bzw. ouf ondere

Konten geflossen seien. Die einfochste und nöchstliegende Moglichkeit,
d ie bestehende U n klo rheii d u rch Rü ckfro ge bei dem Klö ger zu beseitigen,
hot er nicht genutzt. Fü r seine An no hme, doß die Akontozo h lu ngen in 1986

geflossen seien, bestond noch dem Abrechnungsschreiben vom 27.3.86
ohnehin kein entschuldigender Grund. Entgegen der in der Berufungs-

begründung geöußerten Meinung, er hobe oufgrund der Abrechnung

vom 3.l.12.85 dovon ousgehen dürfen, doß die Akontozohlungen noch

diesem Dotum geleistei worden seien, ist festzustellen, do0 die dortige
Abrechnung und die vom 27.3.86 gonz verschiedene Kommissionen

betreffen, wie ous den Abrechnungsnummern unschwer zu ersehen wor.
Die von ihm behouptete Unstimmigkeit zwischen Bonkkonten und obge-
rechneten Betrögen, die sich schon 1985 gezeigt hobe, hötte erst recht

Anloß geben müssen, den Klöger zu befrogen.

Dos Verschulden des Beklogten hot den Gewinnfeststeiiungsbescheici

des Betriebsfino nzo mts K. vom 22.7. B}veru rso cht, der erklö ru n gsgemöß
(unier Hinzurechnung der Umsotzsteuer ouf den erklörten Eigenver-

brouch) den Gewinn mit 84.599 DM feststellt. Dieser Bescheid, der
bestondskröftig geworden ist, hot zu einer steuerlichen Mehrbelosiung
bei U msotzsteuer, Gewerbesteuer, Einkom mensteuer und Kirchensteuer

gefUhrt.

Der bei der Umsotzsteuer entsiondene Schoden beirögt unsireitig

2.100 DM. Für die Bemessung der Gewerbesteuer, Einkommensteuer und

Kirchensteuer sind die vom Betriebsfino nzo mifestgesetzten,,Ein kÜnfte o us

Gewerbebetrieb" (Uberschuß der,,Einnohmen" über die,,Betriebsous-
g o ben") u n m ittel bo re Ausg o n gsg ru nd lo g e. Es ist zu f ro g en, wie sich d iese

Steuern veröndert hötten, wenn stott der festgesetzten 84.599 DM Ein-

kunfte ein geringerer Betrog festgesetztworden wöre,weil die Einnohme

um lZl00 DM geringer wor. Weil es sich um ein umsotzsteuerpflichtiges

Entgelt hondelt, verminderie sich ouch der Betrog der zu zohlenden

Umsoizsteuer, die der Klöger ols Betriebsousgobe obgesetzt hoi, und

zwor um 2.100 DM. Die,,Einkünfte" hötten sich olso nicht,wie U. zugrunde-
legt, um l7.l00DM,sondern um 15.000 DMvermindert,olsoouf 69.599 DM.

Hinsichtlich der Berechnung der donn zu zohlenden Gewerbesteuer

stimmien die Porteien überein (U., Berufungsbegründungl, so do0 sich ein

Abtretung
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Gl Hinweis

bescheinigt der Beklogte in dem genonnten Testot lediglich einen Ver-
gleich der Modellrechnung mit der geltenden Rechtsloge. Eine Gorontie
mit der Folge einer Hoftungsübernohme durch den Beklogten über den
Rohmen von Prospekthoftungsongoben hinous konn die-ser Erklörung
nicht entnommen werden.

Wer sein Geld gewinnbr:ingend onlegen will, hot die euol derWohl ous
einem stö ndig wochsenden Sorfiment von An logen mit u nierschied lichen
Gewinnchoncen und Verlustrisiken. Dos neu ouf dem Morkt erschienene
,,H o n d buch des Ko pito lo n Io g erechts" von Assmo n n u nd sch ütze versucht,
die zunehmende Unübersichtlichkeit des Kopitolonlogerechts oufzu-
lösen (Assmo n n/sch ütze, H o nd b uch des Ko pito lo n lo geÄchts, 1990, 950
seiten, 228,- DM, Verlog c. H. BecU. lm Allgemeinen Teil werden die von
der Rechtsprech u n g entwickelten Rechtsg ru ndsötze f r; r d ie An bo h n u ng,
den Abschluß und die Abwicklung von Anlogegeschöften dorgelegl.
Dobei stehen nicht nur die Berotungspflichten der Anlogevermittlär un-d
Anlogeberoier; der Bonken und die Prospekthoftung im Mittelpunkt, son-
dern ouch Frogen unerloubter Werbeformen noch $3 uwc, die ver-
letzung der Preisongobenverordnung, strofborer Werbung und des
Arbeiinehmerschutzes noch $13o UWG. Doneben werden der Strof-
totbestond des Kopitolonlogebetruges, 5264o SIGB, dos Börsenstrof-
recht und kollisionsrechtliche Probleme ous dem internotionolen Strofrecht
eröriert.

lm Besonderen Teil widmet sich dos Hondbuch den einzelnen Anloge-
formen, Effekten-, lnsider-, Börsentermingeschöffe und lnvestmÄt
geschöfte. Dorüber hinous werden lmmobilienonlogen im lnlond und im
Auslond sowie Beteiligungen on Gesellschoften erörtert. Dos Hondbuch
endet mit einer Dorsiellung desAnlegerprozesses und mitder Dorstellung
prozessuo ler Mittel g eg en Term in g eschöffs- u nd Aktienverkö ufer.

Durch dieses Buch wird eine Morktlücke geschlossen. Es hilft, den Anloge-
berotern und Anlogevermittlern Risiken zu vermeiden und gleichzeitig hilft
e; den geschodigten Anlegern, Fehler bei der Anbohnung und Leim
Abschluß der Kopitolonloge oufzudecken.

Minderbetrog von 3.150 DM ergibt Die Einkommensteuer ist noch
Mo0gobe des zuleizt ergongenen Bescheides vom 2s.1o.BB zu berech-
nen, in dem dos zu versteuernde Einkommen mit 59.595 DM fesigesetzt
worden ist. Beieinem zu versteuernden Einkommen von44.S95DMwören
donn nicht12.57} DM, wie festgesetzt, zv zohlen gewesen, sondern nur
B 000 DM (splittingtobelle 1986, Einkorrunrgrrp pe 44.4g6 DM bis
44.603 DM ); d ie Kirch en steu er 19 o/on o ch Abzu g ei n es Ki n d erf rei betro g es
von 600 DM)errechnef sich donn mit666DM stottfestgeseizterl.oZB DM.
Der schoden on Einkommensteuer betrögt olso 4.52b DM, on Kirchen-
steuer 4l2DM, der gesomte schoden des Klögers 10.240 DM.
Diese sieuerliche Mehrbelosiung ist erstottungspflichtiger,,Schoden,iAuf
die voge Moglichkeit, doß dos Finonzomt dämnöchsi bei einer AuDen-
prüfung zu onderen Zohlen kommen könntg konn der Beklogte den
Klö ger n icht verweisen. Einen Rechtso nspruch do ro uf hot der Klö g-er n icht,
wie dos Londgericht überzeugend ousgefuhrt hot Dem steht sJon ent-
gegen, doß derTotbestond des,,groben Verschuldens"gegeben ist ($ l23
Abs.lNr.2AO).

Der Klöger muß sich ein eigenes Verschulden bei der Entstehung seines
Schodens zurechnen lossen lg2s4 BGB). Die Feststellung der Höh; seiner
Einnohmen wor keine Angelegenheit, die sieuerliche SÄchkenntnis erfor-
derte. Es hondelte sich um dreiAbrechnungen desselben Auftroggebers.
von dem Klöger konnte erwortet werden, doß er die Unklorh"r:tlwonn
die Akontozohlungen gemöß Abrechnungsschreiben vom 27.3.86 sei-
nem Vermögen zugeflossen woren, schon beiAuftrogsvergobe on den
Beklogten beseitigte, indem er die Zohlungszeitpunkte oufschlusselte. Die
Anfertigung der Steuererklörung durch den Beklogten enthob ihn nicht
der Verpflichtung, die dort erklörten Einnqhmen ouf ihr" Richtigkeir zu
überprüfen, bevor er die steuererklörung unterzeichnete und beim
Finonzomt einreichte. Der Fehlbeirog von l7.loo DM ist zur summe der
Gesomteinkunfte von ]10.395 DM keineswegs geringfügig und hete bei
Anwendung der von einem Koufmonn zu fordlrnd"n S*gtott ouffollen
müssen. schließlich bestond Anloß zur Nochprüfung di"r", punktes,
nochdem der Klöger den Festsetzungsbescheid vom 22.7.88 erholten
hotte. Der Klö ger m o chte keinerlei An go ben do rü ber, wo ru m er den Feh ler
dem Beklogten erstom 20.g.BBmitgeteilt hot, und doD erdies nichtschon
olsbold noch Zustellung des Bescheids hötte tun können.

Dos Verschulden des Klögers isi nicht gering einzuschötzen. Der Klöger
hot Nochprüfungen unierlossen, die für ieden Koufmonn selbsverstoid-
lich sein sollten. Der Senoi beweriei desholb die von beiden porteien
gesetzten Totbeitröge ungeföhr gleich, so do0 der Klöger nur die Hölfte
des entstondenen Schodens ersetzt verlongen konn.
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Hoftung des Steuerberoters
- fehlerhofte Buchführung

- Buchführu ngsunterlo gen

- Beweislost

- Nochfrogepflicht des SiB's
(OLG Düsseldorf Urt.v.l0'5.1990 - l8 U 205/89, rkr.)

Leitsotz:

Mocht der Mondont Fehler des Steuerberoters bei der BuchfÜhrung und

Aufstellung des Johresobschlusses geltend, so muß der Mondont bewei-

sen, doß är dem Steuerberoter Unierlogen und lnformotionen zur Ver-

fügung gesiellt hot, oufgrund deren der Steuerberoter richtig buchen

oder Rückfrogen stellen mußte.

Leitsotz (d.Verf.)'

Der Mondont trögt dofur Sorge, doß der mit der BuchfÜhrung beouf-

tro gte Steuerberoter u ber d ie einzel nen Buch u n gsvorgö n ge h in reichend

unierrichtet wird.

Den Steuerberotertrifft eine Hinweispflicht nur, soweitsich ihm erkennbor

Fehlerquellen ouftun.

der Primörhoftungsonsprüche gegen den Beklogten geeignete Moß-

nohmen zu treffen.

lm übrigen löst der unterlossene Hinweis ouf einen möglichen Sekun-

döronspruch keinen sog. Tertiöronspruch ous'

3. Entgegen der Auffossung der Klöger konn ouch nicht ongenommen

*"rd"n, doß die Veriöhrung der SchodenersotzonsprÜche gegen

den Beklo gten noch n icht o bgelo ufen ist, d o d er Beklo gte Wirtschofts-

prüfer ist und gem. $5lo WirfschoftsprÜferordnung eine funfiöhrige

Veriöhrungsfrist von SchodenersotzonsprÜchen gilt. Soweit es um

vertrogliche Ansprüche der Klöger gegen den Beklogten ging, hoben

die Klöger eindeutig vorgetrogen, doß der Beklogte insoweit ols ihr

Steuerberoter tötig wurde. Dofi die Klöger den Beklogten ols Wirt-

schoftsprüfer beouftrogt hotten, ist desholb nicht ersichtlich.

4. Soweit schließlich ProspekthoftungsonsprÜche in Betrocht kommen,

wegen des von dem Beklogten unter die sog. Medicomonolyse der

Firmt A. gesetzten Testotes, greift die vom Beklogten insoweit er-

hobene Veriöhrungseinrede ebenfolls durch. Zwor mog insoweii

dovon ouszugehen sein, doß der Beklogte im Rohmen der Beroiung
Ä^. vlx^o, ^lo \A/i.ro.hnftcnri'r{er ncrsänliches rrnd nicht nur fuoisiertes
\Jgl l\lvvvl vrr v Y rI revr rvrrvrr -'-' r-'

Vertrouän in Anspruch genommen hot. ProspekthoftungsonsprÜche

gegen Mitglieder von Berufsgruppen, bei denen die Veriöhrung von

5.[od"n"rsoizonsprüchen gesetzlich geregelt ist, veriöhren ober

nicht in 30 Johren, sondern in den vom Gesetzvorgesehenen kÜzeren

Veriöhrungsfrisien. Desholb hoften Wirtschoftsprüfer fÜr fehlerhofte

Prospehongoben lediglich 5 Johre (BGH WM BZ,63ll. Do insoweit

ebenfolls onzunehmen ist, do0 der Louf derVeriöhrungsfrist durch den

Beitritt der Klö ger zu m Bo u herren mod el I i n Go n g gesetzt worden ist, ist

eine Veriö h ru ng von Schodenersoizo nsprÜchen gegen den Beklo gten

wegen behoupteter fehlerhofter Prospektongoben ols Wirtschofts-

prtbr gem. $51o WitschoftsprÜferordnung spötesiens im Dezember

l9B4 obgeloufen.

Die o m 23.3.1989 bei Gericht eingego ngene Klo ge wo r desho lb nicht

geeignet, die Veriöhrung von SchodenersotzongprÜchen gegen den

Beklogten zu unterbrechen, do die Veriöhrung, wie festgestellt, bereiis

obgeloufen wor.

5. Doß dem Testot des Beklogten om Ende der,,Medicomonqlyse"weiter-
gehende Bedeutung zukommt ols einer onpreisenden Prospekt-

ängobe, kqnn nicht ongenommen werden. Schon noch dem Wortlout

Aus den Gründen:

Ei ne Verletzu n g der vertro g lichen Sorgfo ltspflichten ko n n o uch n icht des-

holb festgestellt werden, weil der Beklogte die im Johre l9B4 erfolgte

Veröußerung des Pkw in den fÜr l9B4 erkloden Betriebseinnohmen

erfoßte, u, ot"t uniedie{j, den seinezeii besiehenden Restbuchwertvon

15.944 DM gewinnmindernd fÜr dos Johr l9B4 steuerlich zu berÜck-

sichtigen.

l. Es steht nicht fest, doß der Beklogte bei Erstellung der Monqtsliste

Februor 1984 oder der Vorbereitung der Einkommensteuererklörung

1984 wußte oder wissen mußte, doß der festgeholtene Umsqtz vom

20.2.94 über den Betrog von IZ.0OO DM den Verkouf des Pkw, olso

Anlogevermögen betrof- Dos Londgericht hot die hiezu erforder-

liche; Beweise erhoben und umfossend gewÜrdigt. DerSenotschließt

sich dem insoweit on und sieht oufgrund des Vorbringens in der

Berufungsbegründung keinerlei Veronlossung, die Zeugen erneut zu

vernehmen.

,l3B
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Dobei ist für die schodenentstehung und domit die Anspruchs-
entstehung und den Beginn derVeriöhrung ouch zu berücksichtigen,
doß die im Zusommenhong mit dem Beiiritt der Klöger t, du'n dorl
herrenmodell von den lnitiotoren ousgelobien Steuervorteile den
Klögern zunöchst lediglich durch Steuerbescheide unter dem Vorbeholt
der Nochprüfung zugeflossen sind. Eine Uberprüfung dersteuerlichen
Konzepiion des Bouherrenmodelles durch eine Außenprüfung wor
demnoch olszwongsloufig zu erworten. Die Feststellung jes Schodens
wor demnoch ollenfolls zeitlich verschoben, ongesichts des Vortrogs
der Klöger, dofl Steuervorteile versprochen worden woren, welcli"
noch der steuerlichen Hondhobung im Johr 197g den Klögern gor
nicht zuflieDen konnten. Auch dorous wird deutlich, doß der SchoJen
bereits mit dem Beitritt der Klöger entstonden ist, soweit den Klögern
Steuervorteile versprochen wurden, welche ous steuerrechtlichen
uberlegungen den Klögern gor nicht zuflieflen konnten. Diese
Schodenentstehung ist mit der Entstehung eines Schodens, der durch
folsche Angoben im Zusommenhong mit einer Steuererklörung eines
Steuerberoters, deren Feh lerhoftig keit i m Ro h men ei ner rouii ne, oß ig
durchgefuhrten Betriebsprüfung bei dem Mondonten entdeckt wird,
nicht vergleichbor. ln einem solchen Foll bleibt entgegen dem vorlie-
genden Foll offen, ob ein schoden entstonden ist, Jo diese Froge
dovon obhöngt, ob dos Finonzomi ggf. und ggf. in werchem MoBe
Feststellungen zu einer, ohne Pflichfuerletzung des Steuerberoters, ver-
meidboren Sieuermehrbelostung im Zuge der Betriebsprüfung trifft.

lst der Schodenersctzonspruch der Klöger, wie ousgeführt, bereits mit
dem Beitritt der Klöger im Johre l97g enlstonden, htt die veriöhrung
von schodenersotzonsprüchen gegen den Beklogten in dieseÄ
Zusommenhong mit der behoupteten fehlerhoften Berotung des
Beklogten im DezemberlgTg begonnen und worgem. $68 stBe;G im
Dezem ber 1982 obgelo ufen.

2. ob dem Beklogten dorüber hinous eine weitere pflichverletzung ent-
gegengeholien werden konn, do er die Klöger nicht ouf die behtup-
teten Fehler und ouch nicht ou{ die sich hierous ergebenden Regreb-
möglichkeiten hingewiesen hot, konnte offen bleiben. Dersogenonnte
,,sekundöronspruch" veriöhrt nömlich ebenfolls in dreiJohre-n, so do0
dieser Sekundöronspruch spötestens im Dezember l9B5 veriöhrt ist,
ohne dofl festgestellt werden muß, ob der Beklogte insoweit schuld-
hoft gehondelt hot (vgl. BGH NJW B6,j162l,und ohne doß es dorouf
onkom, ob die Klöger im Johre l9B5 bereits onwoltschoftlich beroten
und so in die Loge versetzt woren, für die Veriöhrungsunterbrechung

o) Dos in Kopie vorgelegte schreiben des Bekrogten vom 30.5.85, in
dem der Beklogte dem Klöger und seiner Ehefrou mifieilte:,,Die uns zur
verfügung gestellten ordner reichen wir zurück', öndert nichis on dem
Ergebnis der Beweiswürdigung des Londgerichts. Der Beklogte mocht
hierzu geltend, in den ordnern (dos Johrlg84 betreffend) hotten sich
die Unterlogen befunden, die den privoten Vermietungs- und ver-
pochtungsbereich und die sonderousgoben betrofen. Wenn dies
zulrillt, hot der Beklogte die entsprechenden Rechnungen bzw. Rech-
nungsbelege bei Erstellung der Monotslisten sowie dls Abschlusses
l9B4 nichtzurVerfügung gehobt. Letztlich konn oberdohinstehen, ob
die Aussoge der Zeugin H. insoweit zutrifft und dem Beklogten nridi"
vom Klöger erstellten Rechnungslisten vorlogen. selbst wenn es ent-
gegen derAussoge derZeugin H. zutreffen rÄllt", doß schon seitMitte
l9B2 von ollen.Buchungsvorgöngen die Rechnungen vorlogen, so
ließe sich letzrlich nicht sicher fesrcLilen, dqß die 

"nt!.h"id"ndä 
Rech-

nung vom 20.2.84 über den verkouf des pkw sich bei den Akren-
ordnern befond. Die Zeugin M. hot rediglich ousgefüh4 Rechnungen
ous verkouf des Anlogevermögens seien immer, äuch fruher rchoi, in
dostechnungsousgongsbuch eingetrogen worden. Lout Aussoge
der Zeugin H. bildete dos Rechnrngrorrgongsbuch die Grundlole
der Rechnungslisten, die dem BeklJgten iur Erstellung der Monois-
Iisten zur Verfügung sionden. Der Aussoge der Zeugiri M. sowie der
zeugin L. ist ober weiter nicht zu entnehmen, wo dei Klöger entspre-
chende Rech n u n gen, verö ußeru n g des An lo gevermog ens betreffen d,
oufbewohren ließ. Es ist doher durchous denkbor, doTi die Rechnung
vom 20.2. 84 sich nicht in den dem Bekrogten ongeblich zurverfügun!
gestellten Ordnern befunden hot.

b) Unerheblich ist ouch, ob dem Beklogten zur Erstellung der Monots-
listen sömtliche Kontoouszüge zurVerfügung gestondei hoben. Denn
ous den Kontoouszügen ergeben sich nichi di" Gegenstönde der
Buchung. Der Buchungstext enthölt knoppe vermerkJ wie ,,Scheck,
uberweisung" etc., bei kontobelostenden schecks ouch die scheck-
nummer. zwor steht ouf dem scheckeinreicher für den verkouften pkw
ols Vermerk des Einreichers dos stichwod,,Auto"; dorous mußte der
Beklogte ober keineswegs ouf die Veröußerung eines zum Anloge-
vermög en des Betriebs g ehören den pkw sch ließen, zu mo I der Vermärk
des Einreichers zu nichts mehr gedocht ist ols dem Empfönger, nicht
einem Dritten, der on dem eigentlichen Vorgong nicht beteiligt irt, *i"
dem Beklogten, die Zuordnung des Geldbätrog"r zu erleichiern. Aus
diesem Grunde ist es ouch unerhebrich, ob li" mit rotem Kugel-
schreiber ongebrochten vermerke ouf den Kontoouszügen uon 1",-
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Zeugin H. siommen. sie mußte desholb keine Kenntnis von dem

AutJverkouf hoben, so doß schon ous diesem Grunde der Senot

den hiezu in der BerufungsbegrÜndung erfolgten Beweisontritten

nichtweiter nochgehen rrß. Doß im Übrigen der hondschriftliche

mit Bleistift in derb.-Monotsliste zugefÜgte Einirog,,Pkw-Verko uf"

von der Zeugin H. un mittelbor bei Erstellung der Liste vorgenom men

worden ist, h1t selbst der Klöger nicht behouptet, und der Beklogte

hot hierzu vorgetrogen, dieser Zvsolzsei erst om17.9. BZ gemocht

worden, ols die lnveniorliste ÜberprÜft worden sei'

cl Der Beklogte bzw. seine Mitorbeiterin H. mußien ouch ous dem

Eintrog uor ZS.t.84, ous dem sich eine Kfz-Steuererstottung des

Finonzomts in Höhe von 
,|90 

DM ergibt, nicht schließen, doß ein

zu m Betriebsvermögen gehörender Pkw verö u0ert worden wo r. ob
dieser Buchungsvoigong überhoupt mit derVeröußerung des Pkw

in Zusomm"nf,ong rt"ht, ist ouch noch dem Vorbringen in der

Berufungsbegründung nicht klor geworden, zumol die Sieuer-

ersiottung etwo einen Monot vor der die Veröußerung beireffen-

den Rechnungserieilung (20. 2.841 erfolgie. Die Steuererstottung

ko n n o uch o uio nderen VorgA n gen beru hen, etwo o uf einer Ab mel-

dung des Kroftfohrzeuq"r, *"nn die Steuer im vorous entrichtet

*urJ". Eine Steuererstottung lößt nicht unbedingt den Schluß quf

eine Veröußerung eines Kroftfohrzeuges zu'

2. Doß somit die Veröu0erung des Anlogevermögens ols solche steuer-

lich nichtzuireffend erfoßtworden ist, konn beidieserSochloge nicht

d em Beklo gten o n g elostei werden. Auch insoweit folgt der Senot den

Ausfuhrungln des Londgerichts im ongefochtenen Urteil. Denn es ist

zunöchsi äinrol Soche des Mondonten, wie er die betrieblichen

Zohlungs- und Rechnungsvorgönge erfoßt. Es isi ouch seine Soche,

wie er ien mit der BuchfÜhrung beouftrogten Steuerberoter Über die

einzelnen Buchungsvorgönge unterrichtet. Der Steuerberoter ist zu

Hinweisen n* u"fufli.hiet, soweit sich ihm erkennbor Fehlerquellen

ouftun. Dos mu{J ober nicht schon zwingend donn der Foll sein, wenn

der die Buchführung iötigende Steuerberoter sich nicht zu ollen Vor-

göngen RechnungJn uofl"g"n lößt oder olle Rechnungen ÜberprÜft.

Anmerkung: Für die Rückgobe der zvr Beorbeitung Übergebenen Unter-

logen trogi der Stb die Blweislost (BGH Gl l9BB, llZ : WM 1988,627;

OiG Ousseldorf Gl3/B+ OLG Homm Gl90,3Zl'

folsch dorgestelli hot, ist der Schqden irreporobel zvm 
-Zeitpunh 

des

Beitritts deiKagerenlstonden. Die Rechtsprechung des BGH (NJWl9n

2211 und NJWlgB6 ,1162 t+.1 Über die Entstehung des Schodenersotz-

onspruches in den sog.AußenprÜfungsföllen,wonoch in diesen Föllen der

Anspruch erst enisteht in dem Zeitpunkt, in dem feststeht, ob,es bei einer

vermeidboren Sieuermehrbelostung" bleibi, konn desholb ouf den vor-

liegenden Foll nicht ongewondt werden. Zwor sind die Festsiellungs-

beicheid e vo m Au g ust l9-BB noch n icht rechtskröfti g u n d no ch Voriro g der

Klögersteht noch nichtendgÜltig fest, inwelchem Moße eine Steuermehr-

belostung ouf die Klöger zukommi.

Bei diesen möglicherweise ouf die Kloger zukommenden Steuermehr-

belostungen händelt es sich ober um keine Steuermehrbelostung, die

h"rvorgeirfen wurde, weil der Beklogte eiwo im Zusommenhong mit

SteueÄrfiarungen der Klöger Pflichten verletzt hoi,welche zu einer legol

vermeidbor"n St"u"rmehrbelosiung fÜhrten. Nur in einem solchen Foll

konn dovon gesprochen werden, doD die Froge der Entsiehung des

Schodens uon d"n totsöchlichen Feststellungen der Finonzbehörden im

Rohmen der BetriebsprÜfung obhöngt, so doß erst bei Abschluß der

Beiriebsprüfung feststeht, ob ein Schoden entsionden ist oder ob es bei

den, ohne PflLhtverleizung des Steuerberoters, legol vermeidboren
ör -..-- -L-L ^l^^r.,^^^^.,^.hl^ih+ l-'r^rliana"rla" Fnll nehiesoher-ottch
cTgugtllltillllJtilLlJl\rllvellvvrvrvtvr' ""v-' i'-"'--

soweit die Feststellungsbescheide noch nicht rechtskröftig sind, nichi um

totsö ch liche Fesistel I u n gen i m Zuso m men ho n g m it Steuererklö ru ng en der

Klöger, sondern um den durch den Beitritt der Klöger zu dem Bouherren-

roi"li entsiondenen Schoden. Die Klöger streben demnoch ouch on, so

gesiellt zu werden wie sie stÜnden, wenn sie entgegen dem Rot des

üeHogten nicht beigetreien wören. Die Klögertrogen insoweitvor, doß sie

bei dem Beitritt zu dem Steuersporoblekt ouf den Rot des Klögers vertrout

hoben. Der den Beklogten im Zusqmmenhong mit dem Beitritt oufgrund

der von den Klögern behoupteten fehlerhoften Berotung des Beklogten

entstondene Schäden wor desholb mit dem Beitritt der Klöger zu dem

Bouherrenmodell bereits entstonden. Die ietzt ouf die Kloger zukom-

mende ,,steuermehrbelostung" wöre demnoch nur donn vermeidbor

g"*"run,*enn die Klöger dem Bouherrenmodell Überhoupt nicht beige-

ireten wören. Der Schoden und domit der Schodenersotzonspruch der

Klöger ist, wenn er besteht, desholb schon mit dem Beitritt der Klöger

entJonden, wenn ouch ous Sicht der Klöger der Schoden erst durch die

Ergebnisse der BetriebsprÜfung mit den sich doron onschließenden Fesi-

stjlungsbescheiden entdeckt wurde. Auf die Kenntnis der Klöger kommt

es ober wie ousgef Ührt nicht on.
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Klöger vor, doß ihnen eine Bezifferung eines schodens und somit die
Erhebung einer Leistungskloge nicht möglich ist. Bedenken gegen die
Zulössigkeit der erhobenen Feststellungskloge bestehen Jesholb
nicht. Soweit Bedenken hinsichtlich der Formulierung des Feststellungs-
onirogs bestehen könnten, ist dieser einer Auslegung insoweit
zugö ng lich, do0 d ie Klö ger Feststel lu ng der schodenersotzverpflich-
tung des Beklogten onstreben, soweit im Rohmen der uberprüfung der
Feststellungsbescheide ousgelobte Sieuervorteile nicht onerktnnt
werden.

ll. Die Kloge isi ober unbegründet, do die von den Klögern geltend
gemochten Ansprüche entgegen deren Auffossung veriöhrt sind.

l. Gem. $68 StBerG veriöhren Ansprüche des Auftroggebers ouf
schodenersotz ous dem zwischen dem Sieuerberoter bestehenden
vedrogsverhöltnis in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch entstonden ist. DobeiistderAnspruch entstonden und die
Veriöhrung beginnt, wenn der Anspruch zumindest mit einer Fest-
stell ungskloge geltend gemocht werden ko nn (sto udinger Dilcher,
Kommentor zum BGB Rond zil+.3 und l0 zu $l9B BGB). Auf die
Kenntnis des Mondoni"n 

"on 
dem schodenbegründeten Ereignis,

olso hier der Pflichverletzung des Beklogten oder go', 
"on 

ä"t
schoden selbst, kommt es nicht on (BGH Ko RS l9B9 s. ]B). MoD-
gebend dofür, ob die veriöhrungsfrist zu loufen begonnen hot, ist
demnoch die Entstehung des gegen den sieuerberotergerichteten
Schodenersotzonspruches. Derortige Schodenersotzonsprüche
der Klöger gegen den Beklogten, wobei streitig ist, ob sich der
Beklogte überhoupt schodenersotzpflichtig gemocht hot, sind
spötestens mit der, noch Behouptung der Klöger, fehlerhoften Bero-
tung des Beklogten im Zusommenhong mit dem Beitritt des Klögers
zu dem Bouherrenmodellim Johrl97g entstonden (vgr. BGH rä ns
1g9g,1B4l.

zwor konn ie noch schodenort der Veriöhrungsbeginn von An-
sprüchen gegen den steuerberoter verschieden sein (BGH NJW
1986, 1162, 1163). Vorliegend isr der schoden und domit die
schodenersotzonsprüche gegen den Beklogten irreporobel ent-
stonden durch die fehlerhofte Berotung des Beklogten bei der
Entscheidung der Klöger, dem Bouherrenmodell der Firmo p. bei-
zutreten. Do noch der Behouptung der Klöger die pflichverletzung
des Beklogten dorin besteht, doß sie der Beklogte über die Folgen
der vertroglichen Konzeption des steuerspormodells nicht oder
n icht h in reichend o ufg ekla rt hot bzw Steuerbef reiu n gstotbestö nde

Hoftung des Rechtsonwohes
-Veriöhrung des Regreßonspruches $Sl BRAO
(OLG Köln Urt.v.2.11.1989 -7 U g\/Bgt

Leitsötze (d.Verf.l,

l. Die ver[öhrung des schodenersorzonspruches gem. $5] BRAO
beginnt in dem Zeiipunkt, in dem derAnspiuch entstJnden isf hier: mit
Vollendung der Veriöhrung des schmezensgeldonspruchs, weil die
Forderung - nun - nicht mehr durchsetzbor iit.

2. Der sekundöre schodenersotzonspruch gegen den Anwolt ergibt
sich, wenn dieser beiderweiteren wohrnehÄung des Mondots igf.Anloß zur Prüfung hottg ob er dem Mondonten-durch einen Fehler
Schoden zugefügt hot.

3. Für den sekundöronspruch gilt ebenfoils die Veriö hrungsregelung des
$ 51 BRAO. Die Veriöhrung beginnt mir dem Eintiit des-Schod"nia. n.
im Zeitpunkt der Veriöhrung des primöronspruches.
Auf die Beendigung des Mondotsverhöltnisses kommt es noch der
Hilfsregelung des s5l BRAO nuron,wenn derMondotsoufirog früher
beendet wo r. Do uert dos Mo ndot fort, enisteht der Seku ndö ro Äpruch
nicht erst mit Beendigung des Mondotsverhöltnisses.

Aus den Gründen:

l. D're Klögerin nimmt die Berechnung des Londgerichts über die ver-
[öhrung ihres - unterstellien - primeren schädenersorzonspruchs
gegen die Beklogte hin. Dogegen besiehen ouch keine Bedenken. Der
Anspruch des Auftroggebers ouf schodenersotz gegen den von ihm
beouftrogten Rechisonwoltver[öhrtgemöß s5l BRÄö in 3 Johren von
dem Zeitpunkf on, in dem der Anspruch entstonden ist. Dos wor im
streitfoll die vollendung der veilahrung eines schmerzensgeld-
onspruchs gegen Dr. B., weil die Forderung *n do on nicht mehrdJrch-
setzbor wor und der Klögerin somit ein Schoden entstonden ist. Wie
der Senot im Urteil v.23.1.86 nöher ousgeführt und begründet hoi,
b^e_g_onn die Veriöhrung für diesen schm#ensgeldonspruch im Moi
1977 zu loufen und wor spötestens im Moi lgglteendet. Hieron hölt
der senot fest. Auf d ieser Gru nd lo ge ist es richtig, doß dos Lo nd gericht
eine Veriöhrung des primören schoden.rrotron.pruchs gegän die
Beklogte mit dem Moi l9B4 ongenommen hot.

t4B
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2. Noch stöndiger Rechtsprechung konn bei dieser Sochloge ollerdings

ein zweiten Lkundörer Schqdenersqtzonspruch gegen den Rechts-

onwolt entstehen, der dem Anwolt eine Berufung ouf die Veriöhrung

des Regreflonspruchs verwehd. Der Mondont ist donn gemö{t 9249

BGB sJzu stellen, ols wöre die Veriöhrung des Primöronspruchs nicht

ei n g etreten (vg L BG HZ 9 4, 3BO,3B5 : NJW 1985, 2250, 2252, BGP|

nnwgt l9BB,iBS; NJW-RR 1989,215,216; ieweils m.w.N.; onders ietzt

Ecke4 NJW 1989, 2OB4 ff.). Der Sekundöronspruch wird dorous

hergeleitei, doß dem Rechisonwolt oufgrund des Anwolisvertroges

bei der Berotung Rechtskundiger besondere Pflichten obliegen. FÜr

den Anwqlt ergibt sich bei der weiteren Wohrnehmung des Mqndots

gegebenenfolls Anlqß zu prüfen, ob er dem Mondonten durch einen

F"Ü"t Schqden zugefügt hot. MuD ein sorgföltig orbeitender Rechts-

onwolt dobei die Moglichkeii einer Regreßhoftung erkennen, ist ein

Hinweis dorouf und Äuf die kurze Veriöhrungsfrist des $5.l BRAO

geboten. UnterlAflt er die notwendige UberprÜfung seines eigenen

Verholtens oder erkennt er dobei nicht seine Fehler und gibi infolge-

dessen ouch nichi die erforderlichen Hinweise oder erkennt er zwor

den Regreßonspruch und weist dennoch nicht ouf ihn und ouf die

drohenJe Veriöhrung hin, so konn dies einen Sekundöronspruch
,h^r rz ^,, ^o/'\ .öZ .-^...N1 D//lLl 

^^.^,Al 
lOaa tA4. Nl l\A/

ouslosentD9nzYlrJO\J|JQ(Jlll.W'l\'iLr\-'/rr^rrvvurtfvvtlvv'trJff
1988, 2245, 2246 f.; NJW-RR 1988, 215, 2161.

Dovon isiouch dos Londgerichtousgegongen. Zu Recht hotes iedoch

nichtgeprüft, ob der Beklogten eine derortige PflichVerletzung zur Lost

fallt, 
-weil 

noch seiner iutreffenden Auffossung ein sekundörer

Schodenersotzonspruch der Klögerin gleichfolls veriöhrt und des-

wegen gegen die Beklogte nichi mehrdurchsetzborwö re19222Abs.1

BGB).

Für den Sekundöronspruch gilt ebenso wie für den Primöronspruch die

veriöhrungsregelung des $51 BRAO. Die Veriöhrung beginnt dorum

grrÄdrattich Äit dem Einiritt des Schodens, d. h. zu dem Zeitpunkt,

än d"r der primöre Regreßonspruch veriöhrt. Auf die Beendigung des

Mondotsveihöltnitt"t kommt es entgegen der Auffqssung der Klögerin

nqch der Hilfsregelung des $ 5l BRAO nur donn on, wenn der Auftrog

früher beendet wqr lBoH794,3BO, 389 ff.; BGH AnwBl. 1988,285;

NJW-RR 1989,215,2161.2u Unrecht beruft sich die Klögerin ouf die

obweichende Enischeidung des Vl. Zivilsenots des Bundesgerichts-

hofes vom 8.5.84 (NJW li}4,ZZO4|. Diese Rechtsprechung hot der

nunmehr für SchodenersotzonsprÜche wegen PflichVerletzungen

gegen Rechtsonwölte zustöndige lX. Zivilsenot des Bundesgerichts-

[ofr - worouf die Beklogte mit Recht hinweist - inzwischen ous-

2. DerVeriö h rungsbeginn wird nicht dodu rch hino usgeschoben, doß die

p rospektiertenSteuervorteile zu nö chst u nier dem Vorbeho lt der N och-

prüfung dem Mondonten zugeflossen sind'

3. Werden SchodenersotzonsprÜche gegen einen WirtschoftsprÜfer

und Steuerberoter insoweit geltend gemocht, ols er ols Steuerberoter

tötig wurde, gilt die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist des $ 68 StBerG.

Zum Sqchverholt:

Die Klöger begehren die Feststellung von SchodenersoizonsprÜchen

gegen Jen beklogten Steuerberoter wegen fehlerhofter Berotung und

Lhlurhofter Angoben im Zusommenhong mit der Beieiligung on einem

Bouherrenmodell.

Der Beklogte wor im Zeitpunkt des Erwerbs om 3.12. 29 stöndiger Steuer-

beroter des Klögers.

Die Fo. A. erstellte für den Klöger eine Finonz- und Sieueronolyse. Unter

dieser Anolyse befindet sich der Vermerk des Beklogten,

,,lch bescheinigte, dofl die vorliegende Modellrechnung in

Ubereinstimmung mit der zvr Zeil geltenden Rechtsloge er-
-r^ ltr. . .. . -.J ^ tri^^ ^,,"{;: hrli-ho Q,+al l',.r.,.ln h -a licnt der A vor "5l(illl vvul\lE. Lll lv vvrrv 'v"-""'- "-v'

Bei den von dem Klöger etworbenen Eigentumswohnungen sollie es sich

um steuerbegünsiigte Wohnungen hondeln. Dem Klöger wurden ols

Erwerber hohl Werbungskosten in Aussicht gestellt. Außerdem wurden

Grunderwerbsteuerfreiheit und eine UmsoizsieuerrÜckvergÜtung pro-

spektiert.

Mit Bescheid vom 4.B.B6erlie0 dos Finonzomi K. Feststellungsbescheide

oufgrund eines Prüfungsberichtes vom 20.1.86. Die BetriebsprÜfung kom

t, J"r Ergebnis, dof) der Klöger nicht ols Bouherr, sondern ols Erwerber

von Eigeniumswohnungen onzusehen wor, do ein Zusommenschluß der

Wohnungseigentümer vor Boubeginn nicht vorlog. Dies hoite zur Folge,

doß die ursprünglich onerkonnien Werbungskosten und die hierous

resuliierenden Einkom mensteuerminderu ngen hinfe llig wurden und die

Bouherren, olso ouch der Klöger, Einkommensteuer nochzuzohlen hotten.

Der Klöger rechnet mit einer Sieuernochzohlung von lll.90$,l2 DM.

Aus den Gründen:

Die Kloge istzulössig. Dosvon den Klögern vorgetrogene lnteresse der

Veriöhrungsunterbrechung siellt ein ousreichendes Feststellungs-

interesse im Sinne von $256 Abs. IZPO dor. Außerdem trogen die
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lnsoweit ist ollerdings zu berücksichtigen, do0 noch dem eigenen Vor_
bringen des Klögers ein Erstottungsonspruch gegen die Finonzbehörde
besteht, der im Wege der Vorteilso usg leich u n g o n d"n Beklo gte o bgetre-
ten werden muß.

weitere Ansprüche sind noch s Bl2 BGB sowie oufgrund positiver Forde-
ru n gsverletzu n g g erechtfertigt.
Hierbei hondelt es sich um ohne Rechtsgrund on die Beklogte gezohlte
Honorore. Eine vertrogsverletzung liegt hier in der fehlerhoften Abre.h-
nung durch die Beklogte.
ln Gesomihöhe von 1.769,- DM wurden Auslogenpouscholen noch $16
stBGebv zuviel gezohlt, weil die obergrenze-von 40,- DM bei Räh-
nungsstellung nicht beochtet wurde. Soweit in den Rechnungen [eweils
ouch $lz stBGebv mit erwöhnt ist, ist dies bedeutungsloi, weil die
Abrechnung ersichtlich nicht noch dieser Vorschriff erfolgt ist. Ebenso
wenig hondeltes sich ieweils um einen Gesomtbetrog noch-$ 9Abs.2 StB-
GebV sondern u m eine Po uscho le. Auch eine verein bo rung über o ndere
ols gesetzliche Erstottung von Auslogen ist nicht getroffen worden. Die
uberzohlungen ergeben sich ous den Rechnungen zuzifI.l.-6., Seite ll
der Klogeschrift.

Ferner stond der Beklogten die Auflösungspouschole noch Ziff. il Abs. 2
der Auftro gsbed in g u n gen n icht zu. Die Klo usel betrifFt den Fo I I der vozei-
tigen Beendigung des Auftrogs ous Gründen, die der Auftroggeber zu
vertreten hot. Hier ist dos vertrogsverhöltnis ober unstreitig eiÄvernehm-
lich oufgehoben worden. Eine Abrechnung noch zil+.\lnus. r der Bedin-
gungen ist nicht erfolgt. Hierous resultiert ein Rückforderungsbetrog in
Gesomthöhe von 19.950,- DM.

!ry_cklich oufgegeben (BGHZ 94, 3Bo,3B9 ff.; besrörigr in AnwBl l9g8,
285, NJW l9BB, 224s, 2247 l. Der erken nen de Senoisch I ießt sich dei
neueren Rechtsprech u n g des Bu ndesgerichtshofs o n.

Do der Primöronspruch im vorliegenden Foll im Moi'1984 veriöhrtwor,
irot die Veriöhrung des Sekundöronspruchs somittrotz des fortdouern-
den Mondotsverhöltnisses im Moi lgBZ ein. Eine Hemmung oder
unterbrechung derveriöhrung durch spötere Regulierungsveihond-
lungen ob Jonuor lgBB (sBS2 Abs.2 BGB) odJr durch die noch-
trögliche Klogeerhebung im Dezember lgBB (s209 Abs. I BGB) wor
demnoch ousgesch lossen.

3. ln eng umgrenzten Föllen konn freilich der Einrede derVer[öhrung der
Einwond unzulössiger Rechtsousübung entgegensiehen (vgl. äozu
Polondt/Heinrichs, BGB, 48. Aufl., Anm. 5o voi sl94l. Dofüibesteht
hier indessen kein Anholf ouch die Klögerin mocht einen Regreß-
mi0brouch der Beklogten nicht geltend.

Feh lerhofte Gewinnerm ittl ung
- Doppelerfossung

- Nochbesserungskosten
(LG Köln UrJ. v. 30.1.1990 - 25 tJ 164/BBt

Hoftung des Steuerberoters
- Ko pito lo n lo geberotung
- Ver[ö h rung von Schodenersotzo nsprüchen

- Mehrfochberufler
(LG Monnheim Urt.v. 25.10.1989 - 9 O 117/89, rkr.l

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Mocht der Mondont Schodenersotzonsprüche wegen eines Beitritts
zu einem Bouherrenmodell geltend, so ist der Schoden im Zeitpunkt
des Beitritts entstonden. ln diesem Zeitpunkt beginnt die Veriöhrungs-
frists fü r Schodenersotzo nsprüche.

Leitsötze (d.Verf.),

l. Noch einem wechsel des steuerberoters muß dem Altberoter keine
Gelegenheit zur Nochbesserung seiner Arbeiten gegeben werden,
wenn es sich um einen steuerberotungsvertrog ;ft biensivertrogs-
cho rokter geho ndelt hot.

2. Der zu ersetzende schoden besteht in den Aufwendungen für die
erforderl ichen Korrektu ro rbeiten.

3. Differenzen zwischen den verrechnungskonten stellen eine schlecht-
leistung dor.

4. Dosselbe giltfür die Doppelerfossung einerAkontozohlung und einer
Gesomtrechnung. Die AkontozohruÄg hotte bei der ErfÄsung der
Gesomtrechnung in Abzug gebrocht werden müssen.
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Zum Sochverhqlt:

Der Mondoni lösie einvernehmlich seinen Steuerberotungsvertrog ouf

und übertrug diesen ouf die Steuerberotungsgesellschoft T Bei den Vor-

bereitungsoibuit"n für den Abschluß 1986 fiel der T. Sieuerberotungs-

ö"r"ffr.n'"ft ouf, doß die Vortröge in den Buchholtungen erhebliche

öiff"r"nr"n oufwiesen, insbesondere in Zusommenhong mii den unter

den verschiedenen Su m men besiehen den Verrech n u n gskonten. Auch d ie

von dem früheren Steuerberoter erstellien Bilonzen fur die Firmengruppe

enihielten U nsti m mig keiien in nerho I b der Verrech n u n g skonten'

Ferner wurde bei einer stichprobenweisen UberprÜfung der Buchholtun-

g;n 1"rtg"stellt, doß eine Gesomtrechnung und eine. Akoniozohlung

Jrrotrräßig erfoßt woren, ohne doß die Akontozohlung in Abzug

gebrocht wurde.

Die T Sieuerberotungsgesellschoft wurde mit einer Anderung der Bilon-

zen und Steuererklörngun beouftrogt. Diese Arbeiten wurden mit einem

Gesomtbetrog von 19.gg7,Bo DM obgerechnet und bezohlt.

Bezüglich der Doppelerfossung einer Rechnung errechnete die T infolge

eines zu hohen Gewinnonteils und einer zu hohen Umsotzsteuer einen
r r i r rrL -,.^^t-777a /nnÄi,,^.1 L^rriniartarlnherdieBilonz

Jleugrscnoogtl lrl flullev9l t t/'/ f z-t-rw vrYr vr rv r\vr I'l/'""-

und Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich der Einkommen-,

Gewerbe- u nd U msotzsteuererklö ru ng. FÜ r o I le Korrektu ro rbeiten wu rden

zwei Mitorbeiter zwecks UberprÜfung der Belege herongezogen' De1

erforderliche Zeitoufwond betrug lO6tzw. ZO Std., fÜr welche 80,- DM

pro stunde, dos sind rrrorr"n l4.0BO,- DM beim Mondonten (dem

ietzigen Klögerl, liquidiert wu rden.

Aus den Gründen:

Dem Klöger steht ous eigenem und obgetretenem Recht ein Betrog in

HOhe von-l 9.997,80DM o-us den Rechnungen der Firmo T f ur die Korrektur

der Bilonzen und Steuererklörungen gemöß Rechnungen vom 21.6' bis

16.7.87 zv.

Die Beklogte bestreitet nicht, doß die Bilonzen die vom Klöger im einzel-

nen dorgJegten Unstimmigkeiien outwiesen' Es entlostet sie nicht, wenn

J", KAJ".,foehmeister im zu spöten Einreichen von Unterlogen" wor,

zumol gär. ni.ht ersichtlich ist, inwiefern ein etwoiges zu spötes Einreichen

von Uiterlogen überhoupt zu den Unstimmigkeiien gefÜhrt hoben

könnte. Ange-sichts der unbestrittenen Differenzen ist die Auffossung der

B"klogt"n,"sie hobe ouf der Bosis der vom Klöger eingereichten Unter-

logen olles richtig gemocht, unbeochtlich'

Die Differenzen zwischen den Verrechnungskonten bedeuten eine

Sch lechtleistu n g i m Ro h men des Steuerberotervertro g es, o ufg ru nd d eren

der Klöger Schodenersotz fordern konn. Er mußte sich nicht ouf eine

No.hbär"rung durch die Beklogte einlossen. Die $9633ff. BGB gelten

hier nichi, weil die Erstellung der Bilonzen und Steuererklörungen im

Rohmen eines umfossenden Berotungsvertroges erfolgte, so dofi insge-

somi Dienstuertrogsrecht gilt. Auch hiernoch brouchte der Klöger der

Beklogten keine öebgenheit zvr Nqchbesserung zu geben, weil der

Diensiertrog beendet und der Nochfolger-Steuerberoter bereits beouf-

trogt wor, aJt ai" Fehler im wesentlichen entdeche' Aus diesem Grunde

gÄ"ift 
"r.n 

$ 5 Abs. 2 derAuftrogsbedingungen nichi ein, der nur fÜr dos

Lufende Vertrogsverhöltnis gilt. $ 249 BGB verpflichtet unter solchen

Umstönden den-Gloubiger nicht, den SchAdiger in Person nochmols in

seiner lnieressensphöre töiig werden zu lossen'

Der Klöger hot sich o uch nichtverbindlich mit einer Noch besseru ng du rch

die Beklogte einverstonden erklört. Soweit er om 23.4.82 eine entspre-

chende EIHArung obgegeben hoben sollte, hot die Beklogie ihn ieden-

folls ousweislich ihres schreibens vom24.4.BZ nicht doron festgeholten.

Eine weitere positive Forderungsverletzung ergibt sich o.us der Doppel-

erfossung einer rAkontozohlung und Gesomtrechnung i n der Buch ho ltu n g

der Firmo Sch. für 1984.

Dervon der Beklogten zu ersetzende Schoden besteht in den Aufwendun-

gen des Klögers bzw. der Firmen fur die erforderlichen Korrekturorbeiten.

Diese woren entgegen derAuffossung der Beklogten erforderlich, unob-

höngig dovon, ob irn Einzelfoll ein Steuerschoden entstonden wor bzw'

droh"te-oder nichf denn die Buchholtung, die Bilonzen und die Steuer-

erklörungen mu0ten richtig sein. Demgemöß-bestond_ouch keine Ver-

onlorsu.-g, den Rechtsstreit bis zur obschliefienden Entscheidung im

Sieuerverfo h ren o uszusetzen.

Die Aufwendungen fÜr die Arbeiten der Firmo T und der beiden Mit-

o rbeiter Sch. unJ K. sind im übrigen noch Erforderlichkeit in der Soche u nd

Höhe unsireitig. Für die Liquidotion der Zeugen Sch' und K' stehen dem

Klöger weitere 14.080,- DM zu'

Für die weitere Liquidotion der Firmo T vom 9.3.1988, betreffend die

Korrehur der Umsotzsteuer I 984 f u r die Firmo Sch. sowie der Ei n kom men-

steuer 1984, weitere 5.031,30 DM'

Hinzu kommt der Steuerschoden ous der zu hohen Umsotz- und Ein-

kommensteuer betreffend die Firmo Sch. in Höhe von zusommen

17.722,40 DM.
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Zum Sochverhqlt:

Der Mondoni lösie einvernehmlich seinen Steuerberotungsvertrog ouf

und übertrug diesen ouf die Steuerberotungsgesellschoft T Bei den Vor-

bereitungsoibuit"n für den Abschluß 1986 fiel der T. Sieuerberotungs-

ö"r"ffr.n'"ft ouf, doß die Vortröge in den Buchholtungen erhebliche

öiff"r"nr"n oufwiesen, insbesondere in Zusommenhong mii den unter

den verschiedenen Su m men besiehen den Verrech n u n gskonten. Auch d ie

von dem früheren Steuerberoter erstellien Bilonzen fur die Firmengruppe

enihielten U nsti m mig keiien in nerho I b der Verrech n u n g skonten'

Ferner wurde bei einer stichprobenweisen UberprÜfung der Buchholtun-

g;n 1"rtg"stellt, doß eine Gesomtrechnung und eine. Akoniozohlung

Jrrotrräßig erfoßt woren, ohne doß die Akontozohlung in Abzug

gebrocht wurde.

Die T Sieuerberotungsgesellschoft wurde mit einer Anderung der Bilon-

zen und Steuererklörngun beouftrogt. Diese Arbeiten wurden mit einem

Gesomtbetrog von 19.gg7,Bo DM obgerechnet und bezohlt.

Bezüglich der Doppelerfossung einer Rechnung errechnete die T infolge

eines zu hohen Gewinnonteils und einer zu hohen Umsotzsteuer einen
r r i r rrL -,.^^t-777a /nnÄi,,^.1 L^rriniartarlnherdieBilonz

Jleugrscnoogtl lrl flullev9l t t/'/ f z-t-rw vrYr vr rv r\vr I'l/'""-

und Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich der Einkommen-,

Gewerbe- u nd U msotzsteuererklö ru ng. FÜ r o I le Korrektu ro rbeiten wu rden

zwei Mitorbeiter zwecks UberprÜfung der Belege herongezogen' De1

erforderliche Zeitoufwond betrug lO6tzw. ZO Std., fÜr welche 80,- DM

pro stunde, dos sind rrrorr"n l4.0BO,- DM beim Mondonten (dem

ietzigen Klögerl, liquidiert wu rden.

Aus den Gründen:

Dem Klöger steht ous eigenem und obgetretenem Recht ein Betrog in

HOhe von-l 9.997,80DM o-us den Rechnungen der Firmo T f ur die Korrektur

der Bilonzen und Steuererklörungen gemöß Rechnungen vom 21.6' bis

16.7.87 zv.

Die Beklogte bestreitet nicht, doß die Bilonzen die vom Klöger im einzel-

nen dorgJegten Unstimmigkeiien outwiesen' Es entlostet sie nicht, wenn

J", KAJ".,foehmeister im zu spöten Einreichen von Unterlogen" wor,

zumol gär. ni.ht ersichtlich ist, inwiefern ein etwoiges zu spötes Einreichen

von Uiterlogen überhoupt zu den Unstimmigkeiien gefÜhrt hoben

könnte. Ange-sichts der unbestrittenen Differenzen ist die Auffossung der

B"klogt"n,"sie hobe ouf der Bosis der vom Klöger eingereichten Unter-

logen olles richtig gemocht, unbeochtlich'

Die Differenzen zwischen den Verrechnungskonten bedeuten eine

Sch lechtleistu n g i m Ro h men des Steuerberotervertro g es, o ufg ru nd d eren

der Klöger Schodenersotz fordern konn. Er mußte sich nicht ouf eine

No.hbär"rung durch die Beklogte einlossen. Die $9633ff. BGB gelten

hier nichi, weil die Erstellung der Bilonzen und Steuererklörungen im

Rohmen eines umfossenden Berotungsvertroges erfolgte, so dofi insge-

somi Dienstuertrogsrecht gilt. Auch hiernoch brouchte der Klöger der

Beklogten keine öebgenheit zvr Nqchbesserung zu geben, weil der

Diensiertrog beendet und der Nochfolger-Steuerberoter bereits beouf-

trogt wor, aJt ai" Fehler im wesentlichen entdeche' Aus diesem Grunde

gÄ"ift 
"r.n 

$ 5 Abs. 2 derAuftrogsbedingungen nichi ein, der nur fÜr dos

Lufende Vertrogsverhöltnis gilt. $ 249 BGB verpflichtet unter solchen

Umstönden den-Gloubiger nicht, den SchAdiger in Person nochmols in

seiner lnieressensphöre töiig werden zu lossen'

Der Klöger hot sich o uch nichtverbindlich mit einer Noch besseru ng du rch

die Beklogte einverstonden erklört. Soweit er om 23.4.82 eine entspre-

chende EIHArung obgegeben hoben sollte, hot die Beklogie ihn ieden-

folls ousweislich ihres schreibens vom24.4.BZ nicht doron festgeholten.

Eine weitere positive Forderungsverletzung ergibt sich o.us der Doppel-

erfossung einer rAkontozohlung und Gesomtrechnung i n der Buch ho ltu n g

der Firmo Sch. für 1984.

Dervon der Beklogten zu ersetzende Schoden besteht in den Aufwendun-

gen des Klögers bzw. der Firmen fur die erforderlichen Korrekturorbeiten.

Diese woren entgegen derAuffossung der Beklogten erforderlich, unob-

höngig dovon, ob irn Einzelfoll ein Steuerschoden entstonden wor bzw'

droh"te-oder nichf denn die Buchholtung, die Bilonzen und die Steuer-

erklörungen mu0ten richtig sein. Demgemöß-bestond_ouch keine Ver-

onlorsu.-g, den Rechtsstreit bis zur obschliefienden Entscheidung im

Sieuerverfo h ren o uszusetzen.

Die Aufwendungen fÜr die Arbeiten der Firmo T und der beiden Mit-

o rbeiter Sch. unJ K. sind im übrigen noch Erforderlichkeit in der Soche u nd

Höhe unsireitig. Für die Liquidotion der Zeugen Sch' und K' stehen dem

Klöger weitere 14.080,- DM zu'

Für die weitere Liquidotion der Firmo T vom 9.3.1988, betreffend die

Korrehur der Umsotzsteuer I 984 f u r die Firmo Sch. sowie der Ei n kom men-

steuer 1984, weitere 5.031,30 DM'

Hinzu kommt der Steuerschoden ous der zu hohen Umsotz- und Ein-

kommensteuer betreffend die Firmo Sch. in Höhe von zusommen

17.722,40 DM.
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lnsoweit ist ollerdings zu berücksichtigen, do0 noch dem eigenen Vor_
bringen des Klögers ein Erstottungsonspruch gegen die Finonzbehörde
besteht, der im Wege der Vorteilso usg leich u n g o n d"n Beklo gte o bgetre-
ten werden muß.

weitere Ansprüche sind noch s Bl2 BGB sowie oufgrund positiver Forde-
ru n gsverletzu n g g erechtfertigt.
Hierbei hondelt es sich um ohne Rechtsgrund on die Beklogte gezohlte
Honorore. Eine vertrogsverletzung liegt hier in der fehlerhoften Abre.h-
nung durch die Beklogte.
ln Gesomihöhe von 1.769,- DM wurden Auslogenpouscholen noch $16
stBGebv zuviel gezohlt, weil die obergrenze-von 40,- DM bei Räh-
nungsstellung nicht beochtet wurde. Soweit in den Rechnungen [eweils
ouch $lz stBGebv mit erwöhnt ist, ist dies bedeutungsloi, weil die
Abrechnung ersichtlich nicht noch dieser Vorschriff erfolgt ist. Ebenso
wenig hondeltes sich ieweils um einen Gesomtbetrog noch-$ 9Abs.2 StB-
GebV sondern u m eine Po uscho le. Auch eine verein bo rung über o ndere
ols gesetzliche Erstottung von Auslogen ist nicht getroffen worden. Die
uberzohlungen ergeben sich ous den Rechnungen zuzifI.l.-6., Seite ll
der Klogeschrift.

Ferner stond der Beklogten die Auflösungspouschole noch Ziff. il Abs. 2
der Auftro gsbed in g u n gen n icht zu. Die Klo usel betrifFt den Fo I I der vozei-
tigen Beendigung des Auftrogs ous Gründen, die der Auftroggeber zu
vertreten hot. Hier ist dos vertrogsverhöltnis ober unstreitig eiÄvernehm-
lich oufgehoben worden. Eine Abrechnung noch zil+.\lnus. r der Bedin-
gungen ist nicht erfolgt. Hierous resultiert ein Rückforderungsbetrog in
Gesomthöhe von 19.950,- DM.

!ry_cklich oufgegeben (BGHZ 94, 3Bo,3B9 ff.; besrörigr in AnwBl l9g8,
285, NJW l9BB, 224s, 2247 l. Der erken nen de Senoisch I ießt sich dei
neueren Rechtsprech u n g des Bu ndesgerichtshofs o n.

Do der Primöronspruch im vorliegenden Foll im Moi'1984 veriöhrtwor,
irot die Veriöhrung des Sekundöronspruchs somittrotz des fortdouern-
den Mondotsverhöltnisses im Moi lgBZ ein. Eine Hemmung oder
unterbrechung derveriöhrung durch spötere Regulierungsveihond-
lungen ob Jonuor lgBB (sBS2 Abs.2 BGB) odJr durch die noch-
trögliche Klogeerhebung im Dezember lgBB (s209 Abs. I BGB) wor
demnoch ousgesch lossen.

3. ln eng umgrenzten Föllen konn freilich der Einrede derVer[öhrung der
Einwond unzulössiger Rechtsousübung entgegensiehen (vgl. äozu
Polondt/Heinrichs, BGB, 48. Aufl., Anm. 5o voi sl94l. Dofüibesteht
hier indessen kein Anholf ouch die Klögerin mocht einen Regreß-
mi0brouch der Beklogten nicht geltend.

Feh lerhofte Gewinnerm ittl ung
- Doppelerfossung

- Nochbesserungskosten
(LG Köln UrJ. v. 30.1.1990 - 25 tJ 164/BBt

Hoftung des Steuerberoters
- Ko pito lo n lo geberotung
- Ver[ö h rung von Schodenersotzo nsprüchen

- Mehrfochberufler
(LG Monnheim Urt.v. 25.10.1989 - 9 O 117/89, rkr.l

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Mocht der Mondont Schodenersotzonsprüche wegen eines Beitritts
zu einem Bouherrenmodell geltend, so ist der Schoden im Zeitpunkt
des Beitritts entstonden. ln diesem Zeitpunkt beginnt die Veriöhrungs-
frists fü r Schodenersotzo nsprüche.

Leitsötze (d.Verf.),

l. Noch einem wechsel des steuerberoters muß dem Altberoter keine
Gelegenheit zur Nochbesserung seiner Arbeiten gegeben werden,
wenn es sich um einen steuerberotungsvertrog ;ft biensivertrogs-
cho rokter geho ndelt hot.

2. Der zu ersetzende schoden besteht in den Aufwendungen für die
erforderl ichen Korrektu ro rbeiten.

3. Differenzen zwischen den verrechnungskonten stellen eine schlecht-
leistung dor.

4. Dosselbe giltfür die Doppelerfossung einerAkontozohlung und einer
Gesomtrechnung. Die AkontozohruÄg hotte bei der ErfÄsung der
Gesomtrechnung in Abzug gebrocht werden müssen.
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2. Noch stöndiger Rechtsprechung konn bei dieser Sochloge ollerdings

ein zweiten Lkundörer Schqdenersqtzonspruch gegen den Rechts-

onwolt entstehen, der dem Anwolt eine Berufung ouf die Veriöhrung

des Regreflonspruchs verwehd. Der Mondont ist donn gemö{t 9249

BGB sJzu stellen, ols wöre die Veriöhrung des Primöronspruchs nicht

ei n g etreten (vg L BG HZ 9 4, 3BO,3B5 : NJW 1985, 2250, 2252, BGP|

nnwgt l9BB,iBS; NJW-RR 1989,215,216; ieweils m.w.N.; onders ietzt

Ecke4 NJW 1989, 2OB4 ff.). Der Sekundöronspruch wird dorous

hergeleitei, doß dem Rechisonwolt oufgrund des Anwolisvertroges

bei der Berotung Rechtskundiger besondere Pflichten obliegen. FÜr

den Anwqlt ergibt sich bei der weiteren Wohrnehmung des Mqndots

gegebenenfolls Anlqß zu prüfen, ob er dem Mondonten durch einen

F"Ü"t Schqden zugefügt hot. MuD ein sorgföltig orbeitender Rechts-

onwolt dobei die Moglichkeii einer Regreßhoftung erkennen, ist ein

Hinweis dorouf und Äuf die kurze Veriöhrungsfrist des $5.l BRAO

geboten. UnterlAflt er die notwendige UberprÜfung seines eigenen

Verholtens oder erkennt er dobei nicht seine Fehler und gibi infolge-

dessen ouch nichi die erforderlichen Hinweise oder erkennt er zwor

den Regreßonspruch und weist dennoch nicht ouf ihn und ouf die

drohenJe Veriöhrung hin, so konn dies einen Sekundöronspruch
,h^r rz ^,, ^o/'\ .öZ .-^...N1 D//lLl 

^^.^,Al 
lOaa tA4. Nl l\A/

ouslosentD9nzYlrJO\J|JQ(Jlll.W'l\'iLr\-'/rr^rrvvurtfvvtlvv'trJff
1988, 2245, 2246 f.; NJW-RR 1988, 215, 2161.

Dovon isiouch dos Londgerichtousgegongen. Zu Recht hotes iedoch

nichtgeprüft, ob der Beklogten eine derortige PflichVerletzung zur Lost

fallt, 
-weil 

noch seiner iutreffenden Auffossung ein sekundörer

Schodenersotzonspruch der Klögerin gleichfolls veriöhrt und des-

wegen gegen die Beklogte nichi mehrdurchsetzborwö re19222Abs.1

BGB).

Für den Sekundöronspruch gilt ebenso wie für den Primöronspruch die

veriöhrungsregelung des $51 BRAO. Die Veriöhrung beginnt dorum

grrÄdrattich Äit dem Einiritt des Schodens, d. h. zu dem Zeitpunkt,

än d"r der primöre Regreßonspruch veriöhrt. Auf die Beendigung des

Mondotsveihöltnitt"t kommt es entgegen der Auffqssung der Klögerin

nqch der Hilfsregelung des $ 5l BRAO nur donn on, wenn der Auftrog

früher beendet wqr lBoH794,3BO, 389 ff.; BGH AnwBl. 1988,285;

NJW-RR 1989,215,2161.2u Unrecht beruft sich die Klögerin ouf die

obweichende Enischeidung des Vl. Zivilsenots des Bundesgerichts-

hofes vom 8.5.84 (NJW li}4,ZZO4|. Diese Rechtsprechung hot der

nunmehr für SchodenersotzonsprÜche wegen PflichVerletzungen

gegen Rechtsonwölte zustöndige lX. Zivilsenot des Bundesgerichts-

[ofr - worouf die Beklogte mit Recht hinweist - inzwischen ous-

2. DerVeriö h rungsbeginn wird nicht dodu rch hino usgeschoben, doß die

p rospektiertenSteuervorteile zu nö chst u nier dem Vorbeho lt der N och-

prüfung dem Mondonten zugeflossen sind'

3. Werden SchodenersotzonsprÜche gegen einen WirtschoftsprÜfer

und Steuerberoter insoweit geltend gemocht, ols er ols Steuerberoter

tötig wurde, gilt die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist des $ 68 StBerG.

Zum Sqchverholt:

Die Klöger begehren die Feststellung von SchodenersoizonsprÜchen

gegen Jen beklogten Steuerberoter wegen fehlerhofter Berotung und

Lhlurhofter Angoben im Zusommenhong mit der Beieiligung on einem

Bouherrenmodell.

Der Beklogte wor im Zeitpunkt des Erwerbs om 3.12. 29 stöndiger Steuer-

beroter des Klögers.

Die Fo. A. erstellte für den Klöger eine Finonz- und Sieueronolyse. Unter

dieser Anolyse befindet sich der Vermerk des Beklogten,

,,lch bescheinigte, dofl die vorliegende Modellrechnung in

Ubereinstimmung mit der zvr Zeil geltenden Rechtsloge er-
-r^ ltr. . .. . -.J ^ tri^^ ^,,"{;: hrli-ho Q,+al l',.r.,.ln h -a licnt der A vor "5l(illl vvul\lE. Lll lv vvrrv 'v"-""'- "-v'

Bei den von dem Klöger etworbenen Eigentumswohnungen sollie es sich

um steuerbegünsiigte Wohnungen hondeln. Dem Klöger wurden ols

Erwerber hohl Werbungskosten in Aussicht gestellt. Außerdem wurden

Grunderwerbsteuerfreiheit und eine UmsoizsieuerrÜckvergÜtung pro-

spektiert.

Mit Bescheid vom 4.B.B6erlie0 dos Finonzomi K. Feststellungsbescheide

oufgrund eines Prüfungsberichtes vom 20.1.86. Die BetriebsprÜfung kom

t, J"r Ergebnis, dof) der Klöger nicht ols Bouherr, sondern ols Erwerber

von Eigeniumswohnungen onzusehen wor, do ein Zusommenschluß der

Wohnungseigentümer vor Boubeginn nicht vorlog. Dies hoite zur Folge,

doß die ursprünglich onerkonnien Werbungskosten und die hierous

resuliierenden Einkom mensteuerminderu ngen hinfe llig wurden und die

Bouherren, olso ouch der Klöger, Einkommensteuer nochzuzohlen hotten.

Der Klöger rechnet mit einer Sieuernochzohlung von lll.90$,l2 DM.

Aus den Gründen:

Die Kloge istzulössig. Dosvon den Klögern vorgetrogene lnteresse der

Veriöhrungsunterbrechung siellt ein ousreichendes Feststellungs-

interesse im Sinne von $256 Abs. IZPO dor. Außerdem trogen die
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Klöger vor, doß ihnen eine Bezifferung eines schodens und somit die
Erhebung einer Leistungskloge nicht möglich ist. Bedenken gegen die
Zulössigkeit der erhobenen Feststellungskloge bestehen Jesholb
nicht. Soweit Bedenken hinsichtlich der Formulierung des Feststellungs-
onirogs bestehen könnten, ist dieser einer Auslegung insoweit
zugö ng lich, do0 d ie Klö ger Feststel lu ng der schodenersotzverpflich-
tung des Beklogten onstreben, soweit im Rohmen der uberprüfung der
Feststellungsbescheide ousgelobte Sieuervorteile nicht onerktnnt
werden.

ll. Die Kloge isi ober unbegründet, do die von den Klögern geltend
gemochten Ansprüche entgegen deren Auffossung veriöhrt sind.

l. Gem. $68 StBerG veriöhren Ansprüche des Auftroggebers ouf
schodenersotz ous dem zwischen dem Sieuerberoter bestehenden
vedrogsverhöltnis in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem der
Anspruch entstonden ist. DobeiistderAnspruch entstonden und die
Veriöhrung beginnt, wenn der Anspruch zumindest mit einer Fest-
stell ungskloge geltend gemocht werden ko nn (sto udinger Dilcher,
Kommentor zum BGB Rond zil+.3 und l0 zu $l9B BGB). Auf die
Kenntnis des Mondoni"n 

"on 
dem schodenbegründeten Ereignis,

olso hier der Pflichverletzung des Beklogten oder go', 
"on 

ä"t
schoden selbst, kommt es nicht on (BGH Ko RS l9B9 s. ]B). MoD-
gebend dofür, ob die veriöhrungsfrist zu loufen begonnen hot, ist
demnoch die Entstehung des gegen den sieuerberotergerichteten
Schodenersotzonspruches. Derortige Schodenersotzonsprüche
der Klöger gegen den Beklogten, wobei streitig ist, ob sich der
Beklogte überhoupt schodenersotzpflichtig gemocht hot, sind
spötestens mit der, noch Behouptung der Klöger, fehlerhoften Bero-
tung des Beklogten im Zusommenhong mit dem Beitritt des Klögers
zu dem Bouherrenmodellim Johrl97g entstonden (vgr. BGH rä ns
1g9g,1B4l.

zwor konn ie noch schodenort der Veriöhrungsbeginn von An-
sprüchen gegen den steuerberoter verschieden sein (BGH NJW
1986, 1162, 1163). Vorliegend isr der schoden und domit die
schodenersotzonsprüche gegen den Beklogten irreporobel ent-
stonden durch die fehlerhofte Berotung des Beklogten bei der
Entscheidung der Klöger, dem Bouherrenmodell der Firmo p. bei-
zutreten. Do noch der Behouptung der Klöger die pflichverletzung
des Beklogten dorin besteht, doß sie der Beklogte über die Folgen
der vertroglichen Konzeption des steuerspormodells nicht oder
n icht h in reichend o ufg ekla rt hot bzw Steuerbef reiu n gstotbestö nde

Hoftung des Rechtsonwohes
-Veriöhrung des Regreßonspruches $Sl BRAO
(OLG Köln Urt.v.2.11.1989 -7 U g\/Bgt

Leitsötze (d.Verf.l,

l. Die ver[öhrung des schodenersorzonspruches gem. $5] BRAO
beginnt in dem Zeiipunkt, in dem derAnspiuch entstJnden isf hier: mit
Vollendung der Veriöhrung des schmezensgeldonspruchs, weil die
Forderung - nun - nicht mehr durchsetzbor iit.

2. Der sekundöre schodenersotzonspruch gegen den Anwolt ergibt
sich, wenn dieser beiderweiteren wohrnehÄung des Mondots igf.Anloß zur Prüfung hottg ob er dem Mondonten-durch einen Fehler
Schoden zugefügt hot.

3. Für den sekundöronspruch gilt ebenfoils die Veriö hrungsregelung des
$ 51 BRAO. Die Veriöhrung beginnt mir dem Eintiit des-Schod"nia. n.
im Zeitpunkt der Veriöhrung des primöronspruches.
Auf die Beendigung des Mondotsverhöltnisses kommt es noch der
Hilfsregelung des s5l BRAO nuron,wenn derMondotsoufirog früher
beendet wo r. Do uert dos Mo ndot fort, enisteht der Seku ndö ro Äpruch
nicht erst mit Beendigung des Mondotsverhöltnisses.

Aus den Gründen:

l. D're Klögerin nimmt die Berechnung des Londgerichts über die ver-
[öhrung ihres - unterstellien - primeren schädenersorzonspruchs
gegen die Beklogte hin. Dogegen besiehen ouch keine Bedenken. Der
Anspruch des Auftroggebers ouf schodenersotz gegen den von ihm
beouftrogten Rechisonwoltver[öhrtgemöß s5l BRÄö in 3 Johren von
dem Zeitpunkf on, in dem der Anspruch entstonden ist. Dos wor im
streitfoll die vollendung der veilahrung eines schmerzensgeld-
onspruchs gegen Dr. B., weil die Forderung *n do on nicht mehrdJrch-
setzbor wor und der Klögerin somit ein Schoden entstonden ist. Wie
der Senot im Urteil v.23.1.86 nöher ousgeführt und begründet hoi,
b^e_g_onn die Veriöhrung für diesen schm#ensgeldonspruch im Moi
1977 zu loufen und wor spötestens im Moi lgglteendet. Hieron hölt
der senot fest. Auf d ieser Gru nd lo ge ist es richtig, doß dos Lo nd gericht
eine Veriöhrung des primören schoden.rrotron.pruchs gegän die
Beklogte mit dem Moi l9B4 ongenommen hot.
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Zeugin H. siommen. sie mußte desholb keine Kenntnis von dem

AutJverkouf hoben, so doß schon ous diesem Grunde der Senot

den hiezu in der BerufungsbegrÜndung erfolgten Beweisontritten

nichtweiter nochgehen rrß. Doß im Übrigen der hondschriftliche

mit Bleistift in derb.-Monotsliste zugefÜgte Einirog,,Pkw-Verko uf"

von der Zeugin H. un mittelbor bei Erstellung der Liste vorgenom men

worden ist, h1t selbst der Klöger nicht behouptet, und der Beklogte

hot hierzu vorgetrogen, dieser Zvsolzsei erst om17.9. BZ gemocht

worden, ols die lnveniorliste ÜberprÜft worden sei'

cl Der Beklogte bzw. seine Mitorbeiterin H. mußien ouch ous dem

Eintrog uor ZS.t.84, ous dem sich eine Kfz-Steuererstottung des

Finonzomts in Höhe von 
,|90 

DM ergibt, nicht schließen, doß ein

zu m Betriebsvermögen gehörender Pkw verö u0ert worden wo r. ob
dieser Buchungsvoigong überhoupt mit derVeröußerung des Pkw

in Zusomm"nf,ong rt"ht, ist ouch noch dem Vorbringen in der

Berufungsbegründung nicht klor geworden, zumol die Sieuer-

ersiottung etwo einen Monot vor der die Veröußerung beireffen-

den Rechnungserieilung (20. 2.841 erfolgie. Die Steuererstottung

ko n n o uch o uio nderen VorgA n gen beru hen, etwo o uf einer Ab mel-

dung des Kroftfohrzeuq"r, *"nn die Steuer im vorous entrichtet

*urJ". Eine Steuererstottung lößt nicht unbedingt den Schluß quf

eine Veröußerung eines Kroftfohrzeuges zu'

2. Doß somit die Veröu0erung des Anlogevermögens ols solche steuer-

lich nichtzuireffend erfoßtworden ist, konn beidieserSochloge nicht

d em Beklo gten o n g elostei werden. Auch insoweit folgt der Senot den

Ausfuhrungln des Londgerichts im ongefochtenen Urteil. Denn es ist

zunöchsi äinrol Soche des Mondonten, wie er die betrieblichen

Zohlungs- und Rechnungsvorgönge erfoßt. Es isi ouch seine Soche,

wie er ien mit der BuchfÜhrung beouftrogten Steuerberoter Über die

einzelnen Buchungsvorgönge unterrichtet. Der Steuerberoter ist zu

Hinweisen n* u"fufli.hiet, soweit sich ihm erkennbor Fehlerquellen

ouftun. Dos mu{J ober nicht schon zwingend donn der Foll sein, wenn

der die Buchführung iötigende Steuerberoter sich nicht zu ollen Vor-

göngen RechnungJn uofl"g"n lößt oder olle Rechnungen ÜberprÜft.

Anmerkung: Für die Rückgobe der zvr Beorbeitung Übergebenen Unter-

logen trogi der Stb die Blweislost (BGH Gl l9BB, llZ : WM 1988,627;

OiG Ousseldorf Gl3/B+ OLG Homm Gl90,3Zl'

folsch dorgestelli hot, ist der Schqden irreporobel zvm 
-Zeitpunh 

des

Beitritts deiKagerenlstonden. Die Rechtsprechung des BGH (NJWl9n

2211 und NJWlgB6 ,1162 t+.1 Über die Entstehung des Schodenersotz-

onspruches in den sog.AußenprÜfungsföllen,wonoch in diesen Föllen der

Anspruch erst enisteht in dem Zeitpunkt, in dem feststeht, ob,es bei einer

vermeidboren Sieuermehrbelostung" bleibi, konn desholb ouf den vor-

liegenden Foll nicht ongewondt werden. Zwor sind die Festsiellungs-

beicheid e vo m Au g ust l9-BB noch n icht rechtskröfti g u n d no ch Voriro g der

Klögersteht noch nichtendgÜltig fest, inwelchem Moße eine Steuermehr-

belostung ouf die Klöger zukommi.

Bei diesen möglicherweise ouf die Kloger zukommenden Steuermehr-

belostungen händelt es sich ober um keine Steuermehrbelostung, die

h"rvorgeirfen wurde, weil der Beklogte eiwo im Zusommenhong mit

SteueÄrfiarungen der Klöger Pflichten verletzt hoi,welche zu einer legol

vermeidbor"n St"u"rmehrbelosiung fÜhrten. Nur in einem solchen Foll

konn dovon gesprochen werden, doD die Froge der Entsiehung des

Schodens uon d"n totsöchlichen Feststellungen der Finonzbehörden im

Rohmen der BetriebsprÜfung obhöngt, so doß erst bei Abschluß der

Beiriebsprüfung feststeht, ob ein Schoden entsionden ist oder ob es bei

den, ohne PflLhtverleizung des Steuerberoters, legol vermeidboren
ör -..-- -L-L ^l^^r.,^^^^.,^.hl^ih+ l-'r^rliana"rla" Fnll nehiesoher-ottch
cTgugtllltillllJtilLlJl\rllvellvvrvrvtvr' ""v-' i'-"'--

soweit die Feststellungsbescheide noch nicht rechtskröftig sind, nichi um

totsö ch liche Fesistel I u n gen i m Zuso m men ho n g m it Steuererklö ru ng en der

Klöger, sondern um den durch den Beitritt der Klöger zu dem Bouherren-

roi"li entsiondenen Schoden. Die Klöger streben demnoch ouch on, so

gesiellt zu werden wie sie stÜnden, wenn sie entgegen dem Rot des

üeHogten nicht beigetreien wören. Die Klögertrogen insoweitvor, doß sie

bei dem Beitritt zu dem Steuersporoblekt ouf den Rot des Klögers vertrout

hoben. Der den Beklogten im Zusqmmenhong mit dem Beitritt oufgrund

der von den Klögern behoupteten fehlerhoften Berotung des Beklogten

entstondene Schäden wor desholb mit dem Beitritt der Klöger zu dem

Bouherrenmodell bereits entstonden. Die ietzt ouf die Kloger zukom-

mende ,,steuermehrbelostung" wöre demnoch nur donn vermeidbor

g"*"run,*enn die Klöger dem Bouherrenmodell Überhoupt nicht beige-

ireten wören. Der Schoden und domit der Schodenersotzonspruch der

Klöger ist, wenn er besteht, desholb schon mit dem Beitritt der Klöger

entJonden, wenn ouch ous Sicht der Klöger der Schoden erst durch die

Ergebnisse der BetriebsprÜfung mit den sich doron onschließenden Fesi-

stjlungsbescheiden entdeckt wurde. Auf die Kenntnis der Klöger kommt

es ober wie ousgef Ührt nicht on.
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Dobei ist für die schodenentstehung und domit die Anspruchs-
entstehung und den Beginn derVeriöhrung ouch zu berücksichtigen,
doß die im Zusommenhong mit dem Beiiritt der Klöger t, du'n dorl
herrenmodell von den lnitiotoren ousgelobien Steuervorteile den
Klögern zunöchst lediglich durch Steuerbescheide unter dem Vorbeholt
der Nochprüfung zugeflossen sind. Eine Uberprüfung dersteuerlichen
Konzepiion des Bouherrenmodelles durch eine Außenprüfung wor
demnoch olszwongsloufig zu erworten. Die Feststellung jes Schodens
wor demnoch ollenfolls zeitlich verschoben, ongesichts des Vortrogs
der Klöger, dofl Steuervorteile versprochen worden woren, welcli"
noch der steuerlichen Hondhobung im Johr 197g den Klögern gor
nicht zuflieDen konnten. Auch dorous wird deutlich, doß der SchoJen
bereits mit dem Beitritt der Klöger entstonden ist, soweit den Klögern
Steuervorteile versprochen wurden, welche ous steuerrechtlichen
uberlegungen den Klögern gor nicht zuflieflen konnten. Diese
Schodenentstehung ist mit der Entstehung eines Schodens, der durch
folsche Angoben im Zusommenhong mit einer Steuererklörung eines
Steuerberoters, deren Feh lerhoftig keit i m Ro h men ei ner rouii ne, oß ig
durchgefuhrten Betriebsprüfung bei dem Mondonten entdeckt wird,
nicht vergleichbor. ln einem solchen Foll bleibt entgegen dem vorlie-
genden Foll offen, ob ein schoden entstonden ist, Jo diese Froge
dovon obhöngt, ob dos Finonzomi ggf. und ggf. in werchem MoBe
Feststellungen zu einer, ohne Pflichfuerletzung des Steuerberoters, ver-
meidboren Sieuermehrbelostung im Zuge der Betriebsprüfung trifft.

lst der Schodenersctzonspruch der Klöger, wie ousgeführt, bereits mit
dem Beitritt der Klöger im Johre l97g enlstonden, htt die veriöhrung
von schodenersotzonsprüchen gegen den Beklogten in dieseÄ
Zusommenhong mit der behoupteten fehlerhoften Berotung des
Beklogten im DezemberlgTg begonnen und worgem. $68 stBe;G im
Dezem ber 1982 obgelo ufen.

2. ob dem Beklogten dorüber hinous eine weitere pflichverletzung ent-
gegengeholien werden konn, do er die Klöger nicht ouf die behtup-
teten Fehler und ouch nicht ou{ die sich hierous ergebenden Regreb-
möglichkeiten hingewiesen hot, konnte offen bleiben. Dersogenonnte
,,sekundöronspruch" veriöhrt nömlich ebenfolls in dreiJohre-n, so do0
dieser Sekundöronspruch spötestens im Dezember l9B5 veriöhrt ist,
ohne dofl festgestellt werden muß, ob der Beklogte insoweit schuld-
hoft gehondelt hot (vgl. BGH NJW B6,j162l,und ohne doß es dorouf
onkom, ob die Klöger im Johre l9B5 bereits onwoltschoftlich beroten
und so in die Loge versetzt woren, für die Veriöhrungsunterbrechung

o) Dos in Kopie vorgelegte schreiben des Bekrogten vom 30.5.85, in
dem der Beklogte dem Klöger und seiner Ehefrou mifieilte:,,Die uns zur
verfügung gestellten ordner reichen wir zurück', öndert nichis on dem
Ergebnis der Beweiswürdigung des Londgerichts. Der Beklogte mocht
hierzu geltend, in den ordnern (dos Johrlg84 betreffend) hotten sich
die Unterlogen befunden, die den privoten Vermietungs- und ver-
pochtungsbereich und die sonderousgoben betrofen. Wenn dies
zulrillt, hot der Beklogte die entsprechenden Rechnungen bzw. Rech-
nungsbelege bei Erstellung der Monotslisten sowie dls Abschlusses
l9B4 nichtzurVerfügung gehobt. Letztlich konn oberdohinstehen, ob
die Aussoge der Zeugin H. insoweit zutrifft und dem Beklogten nridi"
vom Klöger erstellten Rechnungslisten vorlogen. selbst wenn es ent-
gegen derAussoge derZeugin H. zutreffen rÄllt", doß schon seitMitte
l9B2 von ollen.Buchungsvorgöngen die Rechnungen vorlogen, so
ließe sich letzrlich nicht sicher fesrcLilen, dqß die 

"nt!.h"id"ndä 
Rech-

nung vom 20.2.84 über den verkouf des pkw sich bei den Akren-
ordnern befond. Die Zeugin M. hot rediglich ousgefüh4 Rechnungen
ous verkouf des Anlogevermögens seien immer, äuch fruher rchoi, in
dostechnungsousgongsbuch eingetrogen worden. Lout Aussoge
der Zeugin H. bildete dos Rechnrngrorrgongsbuch die Grundlole
der Rechnungslisten, die dem BeklJgten iur Erstellung der Monois-
Iisten zur Verfügung sionden. Der Aussoge der Zeugiri M. sowie der
zeugin L. ist ober weiter nicht zu entnehmen, wo dei Klöger entspre-
chende Rech n u n gen, verö ußeru n g des An lo gevermog ens betreffen d,
oufbewohren ließ. Es ist doher durchous denkbor, doTi die Rechnung
vom 20.2. 84 sich nicht in den dem Bekrogten ongeblich zurverfügun!
gestellten Ordnern befunden hot.

b) Unerheblich ist ouch, ob dem Beklogten zur Erstellung der Monots-
listen sömtliche Kontoouszüge zurVerfügung gestondei hoben. Denn
ous den Kontoouszügen ergeben sich nichi di" Gegenstönde der
Buchung. Der Buchungstext enthölt knoppe vermerkJ wie ,,Scheck,
uberweisung" etc., bei kontobelostenden schecks ouch die scheck-
nummer. zwor steht ouf dem scheckeinreicher für den verkouften pkw
ols Vermerk des Einreichers dos stichwod,,Auto"; dorous mußte der
Beklogte ober keineswegs ouf die Veröußerung eines zum Anloge-
vermög en des Betriebs g ehören den pkw sch ließen, zu mo I der Vermärk
des Einreichers zu nichts mehr gedocht ist ols dem Empfönger, nicht
einem Dritten, der on dem eigentlichen Vorgong nicht beteiligt irt, *i"
dem Beklogten, die Zuordnung des Geldbätrog"r zu erleichiern. Aus
diesem Grunde ist es ouch unerhebrich, ob li" mit rotem Kugel-
schreiber ongebrochten vermerke ouf den Kontoouszügen uon 1",-
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Hoftung des Steuerberoters
- fehlerhofte Buchführung

- Buchführu ngsunterlo gen

- Beweislost

- Nochfrogepflicht des SiB's
(OLG Düsseldorf Urt.v.l0'5.1990 - l8 U 205/89, rkr.)

Leitsotz:

Mocht der Mondont Fehler des Steuerberoters bei der BuchfÜhrung und

Aufstellung des Johresobschlusses geltend, so muß der Mondont bewei-

sen, doß är dem Steuerberoter Unierlogen und lnformotionen zur Ver-

fügung gesiellt hot, oufgrund deren der Steuerberoter richtig buchen

oder Rückfrogen stellen mußte.

Leitsotz (d.Verf.)'

Der Mondont trögt dofur Sorge, doß der mit der BuchfÜhrung beouf-

tro gte Steuerberoter u ber d ie einzel nen Buch u n gsvorgö n ge h in reichend

unierrichtet wird.

Den Steuerberotertrifft eine Hinweispflicht nur, soweitsich ihm erkennbor

Fehlerquellen ouftun.

der Primörhoftungsonsprüche gegen den Beklogten geeignete Moß-

nohmen zu treffen.

lm übrigen löst der unterlossene Hinweis ouf einen möglichen Sekun-

döronspruch keinen sog. Tertiöronspruch ous'

3. Entgegen der Auffossung der Klöger konn ouch nicht ongenommen

*"rd"n, doß die Veriöhrung der SchodenersotzonsprÜche gegen

den Beklo gten noch n icht o bgelo ufen ist, d o d er Beklo gte Wirtschofts-

prüfer ist und gem. $5lo WirfschoftsprÜferordnung eine funfiöhrige

Veriöhrungsfrist von SchodenersotzonsprÜchen gilt. Soweit es um

vertrogliche Ansprüche der Klöger gegen den Beklogten ging, hoben

die Klöger eindeutig vorgetrogen, doß der Beklogte insoweit ols ihr

Steuerberoter tötig wurde. Dofi die Klöger den Beklogten ols Wirt-

schoftsprüfer beouftrogt hotten, ist desholb nicht ersichtlich.

4. Soweit schließlich ProspekthoftungsonsprÜche in Betrocht kommen,

wegen des von dem Beklogten unter die sog. Medicomonolyse der

Firmt A. gesetzten Testotes, greift die vom Beklogten insoweit er-

hobene Veriöhrungseinrede ebenfolls durch. Zwor mog insoweii

dovon ouszugehen sein, doß der Beklogte im Rohmen der Beroiung
Ä^. vlx^o, ^lo \A/i.ro.hnftcnri'r{er ncrsänliches rrnd nicht nur fuoisiertes
\Jgl l\lvvvl vrr v Y rI revr rvrrvrr -'-' r-'

Vertrouän in Anspruch genommen hot. ProspekthoftungsonsprÜche

gegen Mitglieder von Berufsgruppen, bei denen die Veriöhrung von

5.[od"n"rsoizonsprüchen gesetzlich geregelt ist, veriöhren ober

nicht in 30 Johren, sondern in den vom Gesetzvorgesehenen kÜzeren

Veriöhrungsfrisien. Desholb hoften Wirtschoftsprüfer fÜr fehlerhofte

Prospehongoben lediglich 5 Johre (BGH WM BZ,63ll. Do insoweit

ebenfolls onzunehmen ist, do0 der Louf derVeriöhrungsfrist durch den

Beitritt der Klö ger zu m Bo u herren mod el I i n Go n g gesetzt worden ist, ist

eine Veriö h ru ng von Schodenersoizo nsprÜchen gegen den Beklo gten

wegen behoupteter fehlerhofter Prospektongoben ols Wirtschofts-

prtbr gem. $51o WitschoftsprÜferordnung spötesiens im Dezember

l9B4 obgeloufen.

Die o m 23.3.1989 bei Gericht eingego ngene Klo ge wo r desho lb nicht

geeignet, die Veriöhrung von SchodenersotzongprÜchen gegen den

Beklogten zu unterbrechen, do die Veriöhrung, wie festgestellt, bereiis

obgeloufen wor.

5. Doß dem Testot des Beklogten om Ende der,,Medicomonqlyse"weiter-
gehende Bedeutung zukommt ols einer onpreisenden Prospekt-

ängobe, kqnn nicht ongenommen werden. Schon noch dem Wortlout

Aus den Gründen:

Ei ne Verletzu n g der vertro g lichen Sorgfo ltspflichten ko n n o uch n icht des-

holb festgestellt werden, weil der Beklogte die im Johre l9B4 erfolgte

Veröußerung des Pkw in den fÜr l9B4 erkloden Betriebseinnohmen

erfoßte, u, ot"t uniedie{j, den seinezeii besiehenden Restbuchwertvon

15.944 DM gewinnmindernd fÜr dos Johr l9B4 steuerlich zu berÜck-

sichtigen.

l. Es steht nicht fest, doß der Beklogte bei Erstellung der Monqtsliste

Februor 1984 oder der Vorbereitung der Einkommensteuererklörung

1984 wußte oder wissen mußte, doß der festgeholtene Umsqtz vom

20.2.94 über den Betrog von IZ.0OO DM den Verkouf des Pkw, olso

Anlogevermögen betrof- Dos Londgericht hot die hiezu erforder-

liche; Beweise erhoben und umfossend gewÜrdigt. DerSenotschließt

sich dem insoweit on und sieht oufgrund des Vorbringens in der

Berufungsbegründung keinerlei Veronlossung, die Zeugen erneut zu

vernehmen.

,l3B
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Gl Hinweis

bescheinigt der Beklogte in dem genonnten Testot lediglich einen Ver-
gleich der Modellrechnung mit der geltenden Rechtsloge. Eine Gorontie
mit der Folge einer Hoftungsübernohme durch den Beklogten über den
Rohmen von Prospekthoftungsongoben hinous konn die-ser Erklörung
nicht entnommen werden.

Wer sein Geld gewinnbr:ingend onlegen will, hot die euol derWohl ous
einem stö ndig wochsenden Sorfiment von An logen mit u nierschied lichen
Gewinnchoncen und Verlustrisiken. Dos neu ouf dem Morkt erschienene
,,H o n d buch des Ko pito lo n Io g erechts" von Assmo n n u nd sch ütze versucht,
die zunehmende Unübersichtlichkeit des Kopitolonlogerechts oufzu-
lösen (Assmo n n/sch ütze, H o nd b uch des Ko pito lo n lo geÄchts, 1990, 950
seiten, 228,- DM, Verlog c. H. BecU. lm Allgemeinen Teil werden die von
der Rechtsprech u n g entwickelten Rechtsg ru ndsötze f r; r d ie An bo h n u ng,
den Abschluß und die Abwicklung von Anlogegeschöften dorgelegl.
Dobei stehen nicht nur die Berotungspflichten der Anlogevermittlär un-d
Anlogeberoier; der Bonken und die Prospekthoftung im Mittelpunkt, son-
dern ouch Frogen unerloubter Werbeformen noch $3 uwc, die ver-
letzung der Preisongobenverordnung, strofborer Werbung und des
Arbeiinehmerschutzes noch $13o UWG. Doneben werden der Strof-
totbestond des Kopitolonlogebetruges, 5264o SIGB, dos Börsenstrof-
recht und kollisionsrechtliche Probleme ous dem internotionolen Strofrecht
eröriert.

lm Besonderen Teil widmet sich dos Hondbuch den einzelnen Anloge-
formen, Effekten-, lnsider-, Börsentermingeschöffe und lnvestmÄt
geschöfte. Dorüber hinous werden lmmobilienonlogen im lnlond und im
Auslond sowie Beteiligungen on Gesellschoften erörtert. Dos Hondbuch
endet mit einer Dorsiellung desAnlegerprozesses und mitder Dorstellung
prozessuo ler Mittel g eg en Term in g eschöffs- u nd Aktienverkö ufer.

Durch dieses Buch wird eine Morktlücke geschlossen. Es hilft, den Anloge-
berotern und Anlogevermittlern Risiken zu vermeiden und gleichzeitig hilft
e; den geschodigten Anlegern, Fehler bei der Anbohnung und Leim
Abschluß der Kopitolonloge oufzudecken.

Minderbetrog von 3.150 DM ergibt Die Einkommensteuer ist noch
Mo0gobe des zuleizt ergongenen Bescheides vom 2s.1o.BB zu berech-
nen, in dem dos zu versteuernde Einkommen mit 59.595 DM fesigesetzt
worden ist. Beieinem zu versteuernden Einkommen von44.S95DMwören
donn nicht12.57} DM, wie festgesetzt, zv zohlen gewesen, sondern nur
B 000 DM (splittingtobelle 1986, Einkorrunrgrrp pe 44.4g6 DM bis
44.603 DM ); d ie Kirch en steu er 19 o/on o ch Abzu g ei n es Ki n d erf rei betro g es
von 600 DM)errechnef sich donn mit666DM stottfestgeseizterl.oZB DM.
Der schoden on Einkommensteuer betrögt olso 4.52b DM, on Kirchen-
steuer 4l2DM, der gesomte schoden des Klögers 10.240 DM.
Diese sieuerliche Mehrbelosiung ist erstottungspflichtiger,,Schoden,iAuf
die voge Moglichkeit, doß dos Finonzomt dämnöchsi bei einer AuDen-
prüfung zu onderen Zohlen kommen könntg konn der Beklogte den
Klö ger n icht verweisen. Einen Rechtso nspruch do ro uf hot der Klö g-er n icht,
wie dos Londgericht überzeugend ousgefuhrt hot Dem steht sJon ent-
gegen, doß derTotbestond des,,groben Verschuldens"gegeben ist ($ l23
Abs.lNr.2AO).

Der Klöger muß sich ein eigenes Verschulden bei der Entstehung seines
Schodens zurechnen lossen lg2s4 BGB). Die Feststellung der Höh; seiner
Einnohmen wor keine Angelegenheit, die sieuerliche SÄchkenntnis erfor-
derte. Es hondelte sich um dreiAbrechnungen desselben Auftroggebers.
von dem Klöger konnte erwortet werden, doß er die Unklorh"r:tlwonn
die Akontozohlungen gemöß Abrechnungsschreiben vom 27.3.86 sei-
nem Vermögen zugeflossen woren, schon beiAuftrogsvergobe on den
Beklogten beseitigte, indem er die Zohlungszeitpunkte oufschlusselte. Die
Anfertigung der Steuererklörung durch den Beklogten enthob ihn nicht
der Verpflichtung, die dort erklörten Einnqhmen ouf ihr" Richtigkeir zu
überprüfen, bevor er die steuererklörung unterzeichnete und beim
Finonzomt einreichte. Der Fehlbeirog von l7.loo DM ist zur summe der
Gesomteinkunfte von ]10.395 DM keineswegs geringfügig und hete bei
Anwendung der von einem Koufmonn zu fordlrnd"n S*gtott ouffollen
müssen. schließlich bestond Anloß zur Nochprüfung di"r", punktes,
nochdem der Klöger den Festsetzungsbescheid vom 22.7.88 erholten
hotte. Der Klö ger m o chte keinerlei An go ben do rü ber, wo ru m er den Feh ler
dem Beklogten erstom 20.g.BBmitgeteilt hot, und doD erdies nichtschon
olsbold noch Zustellung des Bescheids hötte tun können.

Dos Verschulden des Klögers isi nicht gering einzuschötzen. Der Klöger
hot Nochprüfungen unierlossen, die für ieden Koufmonn selbsverstoid-
lich sein sollten. Der Senoi beweriei desholb die von beiden porteien
gesetzten Totbeitröge ungeföhr gleich, so do0 der Klöger nur die Hölfte
des entstondenen Schodens ersetzt verlongen konn.
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bei dem Klöger den Betrog von 66.191,25 DM ols in 1986 vereinnohmt in

die Steuererklörung einsetzen. Unstreitig und von dem Beklogien schon

erstinsto nzlich zu gesto nden, besieht ei ne Differe nz zu den totsö ch lichen

Einnohmen in Höhe von lZl00 DM. Der Beklogte röumt ein (vorprozessuo-

les Schreiben vom 21.9.88l; do0 die ihm übergebenen Abrechnungen
nicht in ollen Teilen mitden tqtsöchlichen Kontengutschriften übereinstimm-

ten; desholb hobe er unterstellt, doß die lzl00 DM bor bzw. ouf ondere

Konten geflossen seien. Die einfochste und nöchstliegende Moglichkeit,
d ie bestehende U n klo rheii d u rch Rü ckfro ge bei dem Klö ger zu beseitigen,
hot er nicht genutzt. Fü r seine An no hme, doß die Akontozo h lu ngen in 1986

geflossen seien, bestond noch dem Abrechnungsschreiben vom 27.3.86
ohnehin kein entschuldigender Grund. Entgegen der in der Berufungs-

begründung geöußerten Meinung, er hobe oufgrund der Abrechnung

vom 3.l.12.85 dovon ousgehen dürfen, doß die Akontozohlungen noch

diesem Dotum geleistei worden seien, ist festzustellen, do0 die dortige
Abrechnung und die vom 27.3.86 gonz verschiedene Kommissionen

betreffen, wie ous den Abrechnungsnummern unschwer zu ersehen wor.
Die von ihm behouptete Unstimmigkeit zwischen Bonkkonten und obge-
rechneten Betrögen, die sich schon 1985 gezeigt hobe, hötte erst recht

Anloß geben müssen, den Klöger zu befrogen.

Dos Verschulden des Beklogten hot den Gewinnfeststeiiungsbescheici

des Betriebsfino nzo mts K. vom 22.7. B}veru rso cht, der erklö ru n gsgemöß
(unier Hinzurechnung der Umsotzsteuer ouf den erklörten Eigenver-

brouch) den Gewinn mit 84.599 DM feststellt. Dieser Bescheid, der
bestondskröftig geworden ist, hot zu einer steuerlichen Mehrbelosiung
bei U msotzsteuer, Gewerbesteuer, Einkom mensteuer und Kirchensteuer

gefUhrt.

Der bei der Umsotzsteuer entsiondene Schoden beirögt unsireitig

2.100 DM. Für die Bemessung der Gewerbesteuer, Einkommensteuer und

Kirchensteuer sind die vom Betriebsfino nzo mifestgesetzten,,Ein kÜnfte o us

Gewerbebetrieb" (Uberschuß der,,Einnohmen" über die,,Betriebsous-
g o ben") u n m ittel bo re Ausg o n gsg ru nd lo g e. Es ist zu f ro g en, wie sich d iese

Steuern veröndert hötten, wenn stott der festgesetzten 84.599 DM Ein-

kunfte ein geringerer Betrog festgesetztworden wöre,weil die Einnohme

um lZl00 DM geringer wor. Weil es sich um ein umsotzsteuerpflichtiges

Entgelt hondelt, verminderie sich ouch der Betrog der zu zohlenden

Umsoizsteuer, die der Klöger ols Betriebsousgobe obgesetzt hoi, und

zwor um 2.100 DM. Die,,Einkünfte" hötten sich olso nicht,wie U. zugrunde-
legt, um l7.l00DM,sondern um 15.000 DMvermindert,olsoouf 69.599 DM.

Hinsichtlich der Berechnung der donn zu zohlenden Gewerbesteuer

stimmien die Porteien überein (U., Berufungsbegründungl, so do0 sich ein

Abtretung
- Abiretu n gso nzeige, neuer Vordruck

Agenturgeschöft

Akontozohlungen
- Doppelerfossung

Allgemeine Versicherungsbedingungen
-AGB-Gesetz, $3 und $5
- Empfehlung wirischoftl. Geschöfte, g4 ZI.4 AVB

Anderkonto
- Beschlognohme d. Kontounterlogen
- des Notors
- Verfügung über Gelder

Anlogeberotung
- d. Mitorbeiter d. StB

- Prüfungspflichten
- Risiken
: proiizierte Steuervorieile

- und Steuerberoiung
- Veriöhrung v. SchodenersotzonsprÜchen
: Beiiritt zum Bouhenenmodell
: Wirtschoftsberotu ngsf irmo

Annohmeverzug
- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. Stb

Arbeitsüberlostung
- d. Miiorbeiters, Fristversöumnis

Auskunftsverlrog
- stillschweigender Abschluß

\ /--l:-- -rL -^-L ^:^r^..^^
- YClUrEl lJl9C5Ll lsrl llvul rv

Bouherrenmodell
- Veriöhrung d. Schodensersotzonspruchs

Belehrungspf licht d. StBlWplRA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: Aufklarung d. FA

- Bildung einer Rückloge gem.96b ESIG

- Ende d. -: Berotung über Firmenumstrukiurierung
: Verfohren zur Anrechnung itolienischer

Körperschoftsteuer

- Entnohme
Schutzzweck

Beschlognohmeverbot $ 97 SIPO
- Anderkonio
- Koniounterlogen

Beweislosl

- f. Fehlberotung

- Mondontenuntelogen on Stb

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: bei rechtmößigem Alternotiwerholien

Berufsverbot

Bilonzerstellung
- Verrech n u ngskonto, Differenzen

Buchführung

- verspöteie Erstellung

Buchführungsouftrog
- Ordnungsmößigkelt d. Buchführung
: Doppelerfossung, Akoniozohlungen
: Verrech n u n gs konio. Differenzen

Dritthoftung
- stillschweigender Auskunftsvertro g
: Verdiensibescheinigun g

-Vertrog mit Schutzwirkung zugunsien Dritter
: Auftrog zur Bilonzerstellung
: Bewertungsgutochten
: Boniiöisprüfung
: Dorlegung f. Schoden
: Mitwirkung b. Gesellschoftsgründung

Duldungsvollmochl
- d. Srb

Einnohme-/0berschuß-Rechnung
- Miverschulden d. Mondonten
- Prüfung des Geldzuflusses

Fristenkontrolle

- Fristenkontrollbuch
: Postousgongsbuch
:Telefox
: Wiedervorlogef risten

- Fristversöumnis, unverschuldete -
: Arbeitsüberlostung d. Mitorbeiters

- Rechtsmitteloufirog on Kollegen

- Rückfroge bei Mondonten
- Telefox/Telebrie{
: Fristenkontrollbuch
: Proze$vollmocht

Gorontieverlrog
- Sieuerberotungsvertrog

Herousgobeonspruch d. StB

- von Provisionen
: Mehruertsteuer

Honororonspruch d. StB

- Annohmeverzug d. Mondonten
- Arglisteinwond
- Einforderborkeit g9 StBGebV
: nochtrögliche Einzelongoben
: Gegenstondswert
: Hinweis ouf Gebührenvorschriften
: Lohnobrechnung
: Zeitgebühr

- Fölligkeit, 37 StBGebV

- Gebührenrohmen, 5 ll StBGebV
: Bilonzberechtigung
: Mittelgebühr

- für nicht erbrochie Leistung

- Pouscholgebüh4 514 StBGebV
- Rückforderungsonspruch, g 812 BGB

- Unterzeichnung d. Rechnung

- Veriöhrung des -
Honororonspruch d. Wp
- d. Mehrfochberuflers
- Steuerberofergebüh renverordn u ng

Kousolitöt
- Beteiligung on Unternehmen

- wirtschoftl. Vorteile bei sieuerlichen Nochieilen
- Schutzzweck, Sieuerrisiko

Kenntnis dEs Steuerrechts

- iniern. Rechtsregeln

Konkursverwolter, Hoflung d. -
- Liquidotionsverschleppung

Mehrfqchberufler
- Steuerberotergebührenverordnun g

- Veriö hrun gsvorschrifi

90, 42
90, 42

90,112

90, 36

90,143

90, 94
90, 5r
90, 5r

90,134

90,122

90, 40
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90, 33
90,138
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90, 106

90,143
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Gl Leitsötze

Steuerberoterhoftung
- Prüfungspflichten bei der Erstellung der

Ein no h me-U bersch uß-Rech n ung

- Abweichungen zwischen Bonkkonto und
Abrechnungsbelegen

- Prüfungspflicht des Mondonten, Mituerschulden
(OLG Düsseldorf Urt.v. 5.4.1990 -18U 244/89, rkr.l

Hoftung des Steuerberoters
- fehlerhofte Buchführung

- Buchführungsunterlogen

- Beweislost

- Nochfrogepflicht des StB's
(OLG Düsseldorf Urt.v.10.5.1990 - l8 U 205/8? rkr.l

Hoftung des Rechtsonwoltes
-Veriöhrung des Regre0onspruches, $51 BRAO
(OLG Köln Urt.v.2.ll.1989 -7 U95/891

Fehlerhqfte Gewinnermittlung
- Doppelerfossung

- Noch besserungskosien
(LG Köln Urt.v. 30. 1.1990 - 25 U 164/881

Hoftung des Steuerberoters
- Ko pito lonlogeberotung

- Veriö hrung von Schodenersotzo nsprüchen

- Mehrfochberufler
(LG Monnheim Urt.v. 25.10.1989 -9 O 117/89, rkr.l
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@ Gerling-Konzern
Ve rtrie bs-Aktie n g ese I lsch oft
Abteilung Presse und lnformotion
Gereonshof,5000 Köln I

Telefon' 102 21l' 144 -7298

Verontwortlich für den lnholt,
Rechtsonwolt Dn Jürgen Gröfe,
Fochonwolt für Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
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